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1 ZIELE, ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 35. ÄNDERUNG DES 
FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
Die Stadt Velen hat mit dem Flächennutzungsplan drei Konzentrationszonen für Wind-
energienutzung dargestellt (Bleking / Holthausen, Nordvelen und Waldvelen), um die 
räumliche Verteilung von Windenergieanlagen (WEA) im Stadtgebiet gemäß 
§ 35 (3) Satz 3 BauGB zu steuern. Nunmehr plant die Stadt Velen, mit der 35. Änderung 
des Flächennutzungsplanes in Ergänzung hierzu Sonderbauflächen Windenergienut-
zung gem. § 245e BauGB für weitere vier Bereiche im Stadtgebiet von Velen festzuset-
zen (Dorenfeld, Vossenbülten, Ächerste Barge und Waldvelen). 

Abb. 1 und Abb. 2 zeigen die Umgrenzungen der Plangebiete im Vorentwurf für die 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Abb. 3 zeigt die Lage der Sonderbauflächen im Stadt-
gebiet von Velen. 

Die wesentliche Auswirkung der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit die 
Ergänzung der Aufstellungsmöglichkeiten von nach § 35 (1) Nr. 5 BauGB geplanten 
WEA im Außenbereich der Stadt Velen gegenüber der bisherigen räumlichen Beschrän-
kung auf die drei og. Konzentrationszonen für die Windenergie; Ausführungen zu den 
damit verbundenen umweltrelevanten Wirkungen (auf Fläche, Boden, Wasser, Klima / 
Luft, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, den Menschen sowie Kultur- und Sachgü-
ter) sind in Kap. 5 (Umweltbericht) benannt. 
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Abb. 1 Umgrenzung der Sonderbauflächen Dorenfeld und Vossenbülten 
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Abb. 2 Umgrenzung der Sonderbauflächen Ächerste Barge und Waldvelen 
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Abb. 3 zeigt die Lage der Plangebiete innerhalb der Stadt Velen. 

 
Abb. 3 Lage der Sonderbauflächen im Stadtgebiet Velen 

2 BESCHREIBUNG DER SONDERBAUFLÄCHEN WINDENERGIENUTZUNG 
Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst die Darstellung von vier Sonder-
bauflächen: 

Sonderbaufläche Dorenfeld 

Die Sonderbaufläche Dorenfeld umfasst insgesamt 39,1 ha und setzt sich aus vier Einzel-
flächen mit 1,3 ha, 1,5 ha, 13,7 ha und 22,6 ha in Höhen von 52,5 m bis 63 m NHN zu-
sammen. Die Sonderbaufläche lässt sich wie folgt charakterisieren: 
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Das Plangebiet liegt im zentralen Stadtgebiet von Velen, nördlich der Landesstraße 581, 
östlich der Kreisstraße 14 / Kreisstraße 55 und westlich der Kreisstraße 15. 

Die Einzelflächen bestehen aus einer überwiegend von Ackerflächen geprägten Land-
schaft und sind teilweise von Wald umschlossen. Durch Feldgehölze sowie Hecken ent-
lang von Wirtschaftswegen und Flurgrenzen wird das Gebiet kleinräumig gegliedert. In 
der Umgebung liegen mehrere Wohngebäude im Außenbereich. Die westliche Einzel-
fläche wird am südwestlichen und nordöstlichen Rand von Gräben gekreuzt. 

Spaziergänger und Radwanderer können das vorhandene Wegenetz innerhalb und im 
Umfeld der Flächen nutzen; als gekennzeichneter, überregionaler Hauptwanderweg 
verläuft nordöstlich der Flächen der X 9 (Vreden – Oldenkott bis Groß Reken). Zudem ist 
ein die Flächen teilweise durchquerendes Wegenetz aus regionalen Hauptwanderwe-
gen sowie Abschnitten der Münsterland Reitroute zu finden. 

Die verkehrliche Anbindung der Sonderbaufläche ist über mehrere Straßen und Wirt-
schaftswege möglich. 

Der Regionalplan Münsterland stellt für das Plangebiet allgemeinen Freiraum- und Ag-
rarbereich sowie Waldbereich dar sowie in überlagernder Darstellung Bereich für den 
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung. Der Entwurf zur Änderung 
des Regionalplans Münsterland vom Dezember 2022 behält diese Darstellungen bei. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Velen stellt für das Plangebiet Flächen für Land- und 
Forstwirtschaft dar. Die Darstellung der Sonderbaufläche Dorenfeld erfolgt als überla-
gernde Darstellung. 

Sonderbaufläche Vossenbülten 

Die Sonderbaufläche Vossenbülten umfasst insgesamt eine Größe von 9,3 ha, ist in zwei 
Einzelflächen untergliedert (1,3 ha und 8 ha) und liegt in einer Höhe von etwa 
59,5 m NHN. Die Flächen sind im nordöstlichen Stadtgebiet unmittelbar an der Stadt-
grenze zu Gescher gelegen. 

Das Plangebiet Vossenbülten besteht vollständig aus Ackerfläche, die von Waldflächen 
umgeben sind; westlich der landwirtschaftlichen Fläche befinden sich mehrere Hofkom-
plexe. 

Westlich der Sonderbaufläche verlaufen Routen des Radverkehrsnetzes NRW, darunter 
die Flusslandschaft-Aa-Route, die 100-Schlösser-Route und die Naturpark-Hohe-Mark-
Route, welche zudem zwischen den beiden Teilflächen von Ost nach West hindurch-
führt und die nördliche Teilfläche dabei streift. Dort führen auch Abschnitte der Müns-
terland Reitroute und regionale Hauptwanderwege entlang. Weiter westlich liegt au-
ßerdem der überregionale Hauptwanderweg X 10. 

Die verkehrliche Anbindung der Sonderbaufläche ist über mehrere Straßen und Wirt-
schaftswege möglich. 

Der Regionalplan Münsterland stellt für das Plangebiet allgemeinen Freiraum- und Ag-
rarbereich sowie Waldbereich dar sowie in überlagernder Darstellung Bereich für den 
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung. Der Entwurf zur Änderung 
des Regionalplans Münsterland vom Dezember 2022 behält diese Darstellungen bei. 
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Der Flächennutzungsplan der Stadt Velen stellt für das Plangebiet Flächen für die Land-
wirtschaft dar. Die Darstellung der Sonderbaufläche Vossenbülten erfolgt als überla-
gernde Darstellung. 

Sonderbaufläche Ächerste Barge 

Das Plangebiet liegt am Rand des südlichen Stadtgebiets von Velen, unmittelbar nörd-
lich der Bundesstraße 67, welche die Stadtgrenze zur Gemeinde Heiden bildet, und öst-
lich der Kreisstraße 55. Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 18,7 ha und glie-
dert sich in sechs Einzelflächen mit Flächengrößen zwischen 0,6 ha und 5,6 ha auf. Die 
Teilflächen liegen auf Höhen zwischen 70,5 m und 82,5 m NHN. 

Die Flächen sind durch Acker genutzt und überwiegend von Wald umgeben. Nordwest-
lich und südöstlich sind Wohnhäuser im Außenbereich gelegen. 

Spaziergänger und Radwanderer können das vorhandene Wegenetz im Umfeld der 
Flächen nutzen. Es führen die überregionalen Hauptwanderwege X 4 und X 10 sowie 
zahlreiche regionale Hauptwanderwege und ein Abschnitt der Münsterland Reitroute 
zwischen den Flächen durch das Waldgebiet hindurch. Im Norden sind ein Parkplatz 
und eine Schutzhütte zu finden. 

Die verkehrliche Anbindung der Sonderbaufläche ist über mehrere Straßen und Wirt-
schaftswege möglich. 

Der Regionalplan Münsterland stellt für das Plangebiet Waldbereich dar. In überlagern-
der Darstellung wird Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten 
Erholung sowie Bereich für Grundwasser- und Gewässerschutz dargestellt. Der Entwurf 
zur Änderung des Regionalplans Münsterland vom Dezember 2022 behält diese Darstel-
lungen bei, ersetzt jedoch kleinflächig die Darstellung von Waldbereichen durch allge-
meine Freiraum- und Agrarbereiche. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Velen stellt für das Plangebiet Flächen für die Land- 
und Forstwirtschaft sowie Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen dar. Die Darstel-
lung der Sonderbaufläche Ächerste Barge erfolgt als überlagernde Darstellung. 

Sonderbaufläche Waldvelen 

Die Sonderbaufläche Waldvelen umfasst insgesamt 21,7 ha und setzt sich aus sechs Ein-
zelflächen mit Flächengrößen zwischen 0,3 ha und 5,9 ha auf einer Höhe von 62 m bis 
64 m NHN zusammen. Die Sonderbaufläche lässt sich wie folgt charakterisieren: 

Das Plangebiet liegt im südöstlichen Stadtgebiet von Velen, östlich der Bundesauto-
bahn 31 und nordöstlich der Kreisstraße 11. 

Die Einzelflächen bestehen aus einer überwiegend von Ackerflächen geprägten Land-
schaft. Durch Feldgehölze sowie Hecken entlang von Wirtschaftswegen und Flurgren-
zen wird das Gebiet kleinräumig gegliedert. In der Umgebung liegen mehrere Wohn-
gebäude im Außenbereich. 

Spaziergänger und Radwanderer können das vorhandene regionale Hauptwander-
wegenetz zwischen und im Umfeld der Flächen nutzen. Weitere Wander-, Radwander- 
und Reitwege sind im näheren Umfeld nicht vorhanden. 

Die verkehrliche Anbindung der Sonderbaufläche ist über mehrere Straßen und Wirt-
schaftswege möglich. 
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Der Regionalplan Münsterland stellt für das Plangebiet allgemeinen Freiraum- und Ag-
rarbereich sowie kleinflächig Waldbereich dar. In überlagernder Darstellung ist Bereich 
für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung dargestellt. Der Ent-
wurf zur Änderung des Regionalplans Münsterland vom Dezember 2022 behält diese 
Darstellungen bei. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Velen stellt für das Plangebiet Flächen für die Land-
wirtschaft dar. Die Darstellung der Sonderbaufläche Waldvelen erfolgt als überla-
gernde Darstellung. 

3 PLANINHALT DER 35. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
Nach § 1a Abs. 5 BauGB soll bei der Aufstellung von Bauleitplänen den Erfordernissen 
des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung ge-
tragen werden. Dieser Grundsatz ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu be-
rücksichtigen. 

Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen können prinzipiell als Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, angesehen werden, soweit der durch sie produ-
zierte Strom die Stromproduktion in Kohle- und Gaskraftwerken ersetzen kann. Die Privi-
legierung der Windenergie durch § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB soll daher grundsätzlich der 
Vergrößerung der regenerativ erzeugten Energiemengen dienen. 

Die Stadt Velen ist sich dieser umweltpolitischen Zielsetzung bewusst; gleichwohl nutzt 
sie aus städtebaulichen Gründen die durch § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB gebotene Möglich-
keit der räumlichen Steuerung und damit der Kontingentierung von Windenergieanla-
gen in ihrem Stadtgebiet durch aktuell drei Konzentrationszonen für die Windenergie-
nutzung. Denn da die Darstellungen des FNP als öffentlicher Belang auch einem privile-
giert zulässigen Vorhaben entgegenstehen können, kann eine Kommune durch die 
Ausweisung von Konzentrationszonen / Vorrangzonen für die Windenergienutzung im 
FNP das Ziel erreichen, die Anlagen auf diesen ausgewählten Standorten zu konzentrie-
ren und im übrigen Außenbereich in der Regel zu vermeiden. 

Die drei im rechtskräftigen Flächennutzungsplan festgesetzten Konzentrationszonen 
sind aktuell durch mehrere WEA genutzt; örtliche Betreiber haben nun Interesse an Auf-
stellung und Betrieb von einigen weiteren WEA im Stadtgebiet von Velen angemeldet 
(Dorenfeld, Vossenbülten, Ächerste Barge, Waldvelen). Die Stadt Velen sieht vor, diese 
Vorhaben planungsrechtlich zu ermöglichen (vgl. Kap. 1). 

Dadurch ist die bauleitplanerische Möglichkeit eines weiteren Ausbaus der Windener-
gienutzung gegeben, ohne ein bereits bestehendes Planungskonzept überarbeiten zu 
müssen. Mit dieser Positivausweisung stellt die Stadt Velen Sonderbauflächen Windener-
gienutzung in ihrem Stadtgebiet dar, die die bisher im Flächennutzungsplan dargestell-
ten Vorrangzonen ergänzen. Wie diese überlagern die neu dargestellten Sonderbau-
flächen die entsprechenden Areale der im FNP bestehenden Darstellungen, hier Flä-
chen für die Landwirtschaft. 

Die isolierte Positivausweisung bezieht sich damit nur auf die beplanten Flächen und 
entfaltet keine darüberhinausgehende Rechtswirkung, insbesondere keine außerge-
bietliche Ausschlusswirkung nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Es handelt sich 
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von daher nicht um die Ausweisung von „Konzentrationszonen“, weil die Planung keine 
Konzentrationswirkung entfaltet. Durch die Darstellung dieser Sonderbauflächen wer-
den der Windenergienutzung nur weitere Flächen zur Verfügung gestellt, indem sie an 
diesen Stellen die sich aus dem geltenden Flächennutzungsplan ergebende Ausschluss-
wirkung überlagern. 

Daher bedarf es für die Positivausweisung auch keiner gesamträumlichen Planung, ins-
besondere nicht der Erarbeitung eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskon-
zepts für das gesamte Velener Stadtgebiet. Vielmehr gilt auch nach Inkrafttreten der 
Positivplanung die sich aus dem geltenden Flächennutzungsplan ergebende Auswir-
kung des Anlagenausschlusses fort. Diese greift nach Maßgabe von 
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB für alle Außenbereichsflächen außerhalb der im geltenden Flä-
chennutzungsplan dargestellten Konzentrationszonen sowie der zusätzlich ausgewiese-
nen Positivflächen. 

4 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN 
Die für die in den Sonderbauflächen Windenergienutzung geplanten Windenergiean-
lagen anfallenden Erschließungskosten werden von den Vorhabenträgern übernom-
men. Öffentliche Erschließungsmaßnahmen werden nicht veranlasst. 

5 UMWELTBERICHT 
Der Umweltbericht gründet auf Anlage 1 zum BauGB und gibt die dort geforderten In-
halte wieder. 

5.1 Einleitung 
Inhalt und Ziele der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind Windenergieanlagen als privilegierte Bauvorhaben 
im Außenbereich zulässig, wenn ihnen öffentliche Belange nicht entgegenstehen und 
eine ausreichende Erschließung gesichert ist. Aus städtebaulichen Gründen nutzt die 
Stadt Velen den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, um die Errichtung der pri-
vilegierten Windenergieanlagen im Stadtgebiet räumlich auf die hierfür dargestellten 
Vorrangzonen / Konzentrationszonen zu begrenzen und damit eine Errichtung von 
Windenergieanlagen außerhalb dieser Flächen i. d. R. auszuschließen. 

Mit der Darstellung der Sonderbauflächen Windenergienutzung durch die 35. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes stellt die Stadt Velen weitere Sonderbauflächen in ih-
rem Stadtgebiet dar, welche die bisher im Flächennutzungsplan dargestellten Konzent-
rationszonen ergänzen; sie nutzt dazu die Möglichkeit der Positivplanung nach 
§ 245e BauGB. 

Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen und ihre Berücksichtigung 

Die für das Vorhaben benannten relevanten Ziele des Umweltschutzes in den einschlä-
gigen Fachgesetzen sind in Tab. 1 aufgelistet. 

Ebenso finden die Ziele des Regionalplanes des Regierungsbezirks Münster Berücksich-
tigung. 
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Tab. 1 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen 
Fachgesetz Schutzgut Inhalt 

Baugesetzbuch Menschen 
Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 
Boden 
Wasser 
Klima / Luft 
Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter 

- Berücksichtigung der Belange des Umweltschut-
zes bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

- Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen: die Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
Natura 2000-Gebiete, Mensch und seine Gesund-
heit, Kulturgüter und sonstige Sachgüter und die 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Be-
langen 

Boden 
Fläche 

- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Landschaft 
Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 
Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter 

- Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheb-
licher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach 
BNatSchG) 

- Bauleitpläne sollen die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell er-
halten und entwickeln 

- Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Be-
lange der Baukultur, des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ort-
steile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 
und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbil-
des zu berücksichtigen 

Klima - Den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung 
tragen 

Bundesnaturschutzgesetz 
Landesnaturschutzgesetz 
NRW 

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 
Landschaft 

- Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eige-
nen Wertes und als Lebensgrundlagen des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich( …) so zu schützen, dass die biologische 
Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerations-
fähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind 

- Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Viel-
falt sind lebensfähige Populationen wildlebender 
Tiere und Pflanzen einschl. ihrer Lebensstätten zu 
erhalten und Austausch, Wanderungen und Wie-
derbesiedlungen zu ermöglichen 

Boden 
Klima / Luft 
Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

- Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbe-
sondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funk-
tion im Naturhaushalt erfüllen können, Luft und 
Klima durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu schützen sowie wildle-
bende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemein-
schaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten 
auch im Hinblick auf ihre jeweilige Funktion im 
Naturhaushalt zu erhalten 
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Fachgesetz Schutzgut Inhalt 

Bundesnaturschutzgesetz 
Landesnaturschutzgesetz 
NRW 

Landschaft 
Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter 

- Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft sind insbesondere Natur-
landschaften und historische Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmä-
lern, vor Verunstaltung, Zersiedlung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren sowie zum Zwe-
cke der Erholung in der freien Landschaft nach 
ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen 
vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Be-
reich zu schützen und zugänglich zu machen. 

Bundesimmissionsschutz-
gesetz 
Bundesimmissionsschutz-
verordnungen 

Menschen 
Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 
Boden 
Wasser 
Klima / Luft 
Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter 

- Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgü-
tern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (u. a. 
Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigun-
gen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen, Licht, Wärme, Strahlen) 

- Vorbeugung vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen 

Bundesbodenschutz-
gesetz 

Boden - Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen 

Landesbodenschutz-
gesetz NRW 

Boden 
Fläche 

- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
- Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 

begrenzen 
- Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen 

schädlicher Bodenveränderungen, insbesondere 
durch den Eintrag von schädlichen Stoffen, und 
die damit verbundenen Störungen der natürli-
chen Bodenfunktionen 

- Vorsorglicher Schutz vor Erosion, Verdichtung und 
anderen nachteiligen Einwirkungen 

Wasserhaushaltsgesetz 
Landeswassergesetz NRW 

Wasser - Schutz der Gewässer als Bestandteil des Natur-
haushaltes, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
sowie als nutzbares Gut 

- Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass 
eine Verschlechterung seines mengenmäßigen 
und seines chemischen Zustandes vermieden 
wird, steigende Schadstoffkonzentrationen um-
gekehrt werden, ein guter mengenmäßiger und 
guter chemischer Zustand erreicht wird 

- Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion 
als Rückhalteflächen zu erhalten bzw. bei über-
wiegenden Gründen des Allgemeinwohls auszu-
gleichen 

Nordrhein-westfälisches 
Denkmalschutzgesetz 

Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter 

- Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen und wis-
senschaftlich zu erforschen; auf eine sinnvolle 
Nutzung ist hinzuwirken 

TA Luft Klima / Luft - Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen und Vorsorge gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, um ein hohes Schutzniveau für die Um-
welt insgesamt zu erreichen 

TA Lärm Menschen - Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche 

- Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
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Fachgesetz Schutzgut Inhalt 

DIN 18005 „Schallschutz 
im Städtebau“ 

Menschen - Ausreichender Schallschutz als Voraussetzung für 
gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung, 
Verringerung insbesondere am Entstehungsort, 
aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in 
Form von Lärmvorsorge und -minderung 

Bundeswaldgesetz 
Landesforstgesetz NRW 

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 
Menschen 
Klima / Luft 
Wasser 
Boden 
Landschaft 

- Erhaltung, erforderlichenfalls Vermehrung des 
Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens 
(Nutzfunktion), Bedeutung für die Umwelt, insbe-
sondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, 
die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, 
das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur 
und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und 
Erholungsfunktion) 

- Nachhaltige Sicherung der ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung 

5.2 Derzeitiger Umweltzustand in den Sonderbauflächen Windenergienutzung 
Die nachfolgende Bestandsdarstellung für die Sonderbauflächen Dorenfeld, Vossenbül-
ten, Ächerste Barge und Waldvelen erfolgt schutzgutbezogen (Fläche, Boden, Wasser, 
Klima / Luft, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Landschaft, Menschen und die 
menschliche Gesundheit sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter). 

Der Bestandsaufnahme und Zustandsbeschreibung folgt eine Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung (Status-quo-Prog-
nose). 

5.2.1 Fläche 

Das Schutzgut Fläche umfasst den Aspekt der Flächeninanspruchnahme durch bauli-
che Nutzung und Versiegelung. Gemäß § 1a (2) BauGB soll im Rahmen der Bauleitpla-
nung mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dies soll ins-
besondere durch die Wiedernutzung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung erfolgen. Die Bodenversiegelung soll zudem auf das not-
wendige Maß begrenzt werden. Landwirtschaftliche Flächen, Wald und für Wohnzwe-
cke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang genutzt und die Notwendig-
keit der Umwandlung dieser Flächen begründet werden. 

Lage und Größe der Sonderbauflächen Windenergienutzung sind in Kap. 2 bereits ein-
führend beschrieben. Hinsichtlich der Ausprägungen vorhandener Böden und Flächen-
nutzungen wird an dieser Stelle auf Kap. 5.2.2 sowie Kap. 5.2.5 verwiesen. 

5.2.2 Boden 

Nach den vorliegenden Karten des Geologischen Dienstes NRW1 befindet sich die Son-
derbaufläche Dorenfeld auf einer Grundmoräne aus größtenteils entkalktem Schluff bis 

 
1 Informationssystem Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 100.000 

(http://www.wms.nrw.de/gd/GK100?VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&) 
Informationssystem Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50.000 
(https://www.wms.nrw.de/gd/bk050?) 
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Ton aus der Saale-Kaltzeit des Quartär. Daraus entwickelte sich der Bodentyp Pseu-
dogley (S), auf dem die Teilflächen der Sonderbaufläche größtenteils liegen. Der Pseu-
dogley zeichnet sich hier durch sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeit aus, ist sehr 
schwer grabbar, mäßig wechselfeucht und weist eine mittlere Gesamtfilterfähigkeit auf. 
Grundwasser ist nicht vorhanden, jedoch werden einige Teile dieses Bodentyps dem 
schutzwürdigen Bodentyp Stauwasserboden mit sehr hoher Funktionserfüllung als Bio-
topentwicklungspotenzial für Extremstandorte zugeordnet (s. Abb. 4). Zudem ragt in die 
westliche Teilfläche im Osten eine Pseudogley-Humusbraunerde (S-Bh) in die Sonder-
baufläche hinein, welche zu den schutzwürdigen Böden gehört und sich durch ein gro-
ßes Wasserrückhaltevermögen mit Regulations- und Kühlfunktion auszeichnet. Der Bo-
den kann als mittel grabbar, humos und mäßig wechseltrocken mit hoher Verdichtungs-
empfindlichkeit und geringer Gesamtfilterfähigkeit eingestuft werden. Neben diesen 
Bodentypen sind im Umfeld der Sonderbaufläche außerdem Gley (G), Plaggenesch (E), 
Auftrags-Pararendzina (Z) und Gley-Podsol (G-P) zu finden. 

Die Sonderbaufläche Vossenbülten liegt ebenfalls auf einer von Schluff und Ton ge-
prägten Grundmoräne aus der Saale-Kaltzeit des Quartär. Aus dieser entwickelten sich 
ein Podsol-Gley (P-G) im nördlichen Bereich sowie ein Gley-Pseudogley (G-S) und ein 
Gley-Podsol (G-P) im südlichen Bereich der Sonderbaufläche. Der Podsol-Gley ist vor-
wiegend sandig und wird als feucht mit einer extrem hohen Verdichtungsempfindlich-
keit sehr geringer Gesamtfilterfähigkeit und leichter bis mittlerer Grabbarkeit eingeord-
net. Zudem gilt er als grundnass, weshalb keine Versickerung möglich ist, da kein unter-
irdischer Stauraum verfügbar ist. Der Gley-Pseudogley ist stark lehmig-sandig und wird 
ebenfalls als feucht mit einer sehr hohen Verdichtungsempfindlichkeit, geringer Ge-
samtfilterfähigkeit und mittlerer Grabbarkeit eingeordnet. Auch gilt er als grundnass, 
weshalb durch die mangelnde Verfügbarkeit von Stauraum keine Versickerung mög-
lich ist. Der Gley-Podsol im Süden der Sonderbaufläche ist ebenfalls sandig, gilt als 
grundfeucht und weist eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit und eine sehr geringe 
Gesamtfilterfähigkeit auf. Er ist leicht bis mittel grabbar und gilt wie die beiden vorheri-
gen Böden als grundnass. Keiner dieser Böden gilt als schutzwürdig (s. Abb. 4). In unmit-
telbarer Umgebung befinden sich südöstlich ein Braunerde-Pseudogley (B-S) und nord-
westlich und nordöstlich ein Anmoorgley (GM). 
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Abb. 4 Schutzwürdige Böden in den Sonderbauflächen Windenergienutzung Doren-

feld und Vossenbülten 
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Die Sonderbaufläche Ächerste Barge liegt nach der Geologischen Karte auf einer von 
Sand geprägten Haltern-Schicht aus der Oberkreide. Aus dieser entwickelten sich groß-
räumig in und um das Gebiet ein Braunerde-Podsol (B-P) sowie im Norden ein Plag-
genesch (E) und im Süden eine Pseudogley-Humusbraunerde (S-Bh). Der Braunerde-
Podsol ist von Sand geprägt und gilt als trocken, leicht grabbar und für Versickerung 
geeignet. Die Verdichtungsempfindlichkeit ist gering, die Gesamtfilterfähigkeit sehr ge-
ring. Der Plaggenesch im Norden ist lehmig-sandig, mäßig frisch bis mäßig trocken sowie 
mittel grabbar und humos. Auch die Verdichtungsempfindlichkeit wird als mittel einge-
stuft, die Gesamtfilterfähigkeit ist gering. Außerdem ist der Plaggenesch ein schutzwür-
diger Boden mit einer sehr hohen Funktionserfüllung als Archiv der Kulturgeschichte (s. 
Abb. 5). Auch die Pseudogley-Humusbraunerde ist lehmig-sandig, gilt als mäßig wech-
seltrocken, mittel grabbar und humos und weist eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit 
und eine geringe Gesamtfilterfähigkeit auf. Sie ist ein schutzwürdiger Boden mit einem 
großen Wasserrückhaltevermögen und einer hohen Bedeutung als Regulations- und 
Kühlfunktion. Weitere Bodentypen in der näheren Umgebung sind Gley (G) im Norden 
und Podsol (P) sowie Humusbraunerde (Bh) und Podsol-Regosol (P-Q) im Süden. 

Die Sonderbaufläche Waldvelen befindet sich auf einer geologischen Hochmoor-
Schicht aus dunkel- bis schwarzbraunem Sphagnum-Torf aus dem Holozän, welcher lo-
kal ausgetorft ist. Unmittelbar westlich der Sonderbaufläche liegt zudem eine Grundmo-
räne aus Schluff, Ton und Steinen aus der Saale-Kaltzeit des Quartär. Aus diesen geolo-
gischen Ausgangsschichten entwickelten sich im Laufe der Zeit die Bodentypen Gley-
Podsol (G-P), Podsol-Pseudogley (P-S), Gley-Pseudogley (G-S) sowie Hochmoor (HH) 
und Hochmoor-Fehnkultur (HH-FE). Der Gley-Podsol befindet sich im Norden und klein-
teilig auch im Westen der Sonderbaufläche. Es handelt sich um einen sandigen, grund-
feuchten Bodentyp mit einer leichten bis mittleren Grabbarkeit, einer sehr geringen Ge-
samtfilterfähigkeit und einer mittleren Verdichtungsempfindlichkeit. Der westlich gele-
gene Abschnitt des Bodentyps ist hierbei etwas frischer als der nördlich Gelegene. Der 
Podsol-Pseudogley nimmt den Großteil der Sonderbaufläche ein. Er ist sandig, wechsel-
trocken, und gilt als staunass. Seine Verdichtungsempfindlichkeit ist hoch, seine Grab-
barkeit leicht bis mittel und die Gesamtfilterfähigkeit gering. Der Gley-Pseudogley ragt 
lediglich im Westen etwas in die Sonderbaufläche hinein. Sie ist stark lehmig-sandig, 
grundfeucht, staunass und mittel grabbar. Die Verdichtungsempfindlichkeit ist hoch, die 
Gesamtfilterfähigkeit gering. Das Hochmoor ragt lediglich im Nord-Osten ein sehr klei-
nes Stück in die Sonderbaufläche hinein. Es ist als organisch, feucht, grundnass leicht bis 
mittel grabbar und torfig charakterisiert und weist eine extrem hohe Verdichtungsemp-
findlichkeit sowie eine mittlere Gesamtfilterfähigkeit auf. Zudem ist es ein schutzwürdiger 
Boden mit hoher Funktionserfüllung als Biotopstandort für Extremstandorte (s. Abb. 5). 
Auch die Hochmoor-Fehnkultur ragt lediglich ein kleines Stück im Osten in die Sonder-
baufläche hinein.  Hierbei handelt es sich um einen sandigen Bodentyp, der als feucht, 
grundnass leicht bis mittel grabbar und torfig beschrieben ist. Die Verdichtungsempfind-
lichkeit ist extrem hoch, die Gesamtfilterfähigkeit mittel. Der Bodentyp ist ein schutzwür-
diger Boden, der dem Plaggenesch zugeordnet wird und somit eine sehr hohe Funkti-
onserfüllung als Archiv für Kulturgeschichte darstellt. 
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Abb. 5 Schutzwürdige Böden in den Sonderbauflächen Windenergienutzung 

Ächerste Barge und Waldvelen 
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In den Plangebieten sind dem Kreis Borken keine Altlasten und Altlastenverdachtsflä-
chen sowie Bodenverunreinigungen bekannt. Es sind keine Flächen aus den Plangebie-
ten im Altlastenkataster verzeichnet (Schreiben des Kreises Borken an WWK vom 
10.10.2023). Der Kreis Borken weist vorsorglich darauf hin, dass ihm keine flächende-
ckende Erhebung über altlastenverdächtige Flächen und schädliche Bodenverände-
rungen vorliegt. Es ist daher nicht vollständig auszuschließen, dass es hier zu bislang un-
bekannten Ablagerungen oder Bodenverunreinigungen gekommen ist. 

5.2.3 Wasser 

Die Sonderbaufläche Dorenfeld wird im Westen von einem unbenannten Graben rand-
lich durchquert. Weitere Fließ- und Stillgewässer sind dort ebenso wie Wasserschutzge-
biete und Überschwemmungsbereiche nicht vorhanden. Die Schutzzone 3 des Trink-
wasserschutzgebietes Nordvelen befindet sich etwa 650 m nördlich. 

An der Sonderbaufläche Vossenbülten führt westlich der Thesingbach vorbei. Ein nicht 
benannter Graben grenzt zudem randlich im Norden und teilweise im Osten an die süd-
liche Teilfläche, schneidet sie aber nicht. Das Gebiet liegt nicht innerhalb von Wasser-
schutzgebieten oder Überschwemmungsbereichen. Die Schutzzone 3 des Trinkwasser-
schutzgebietes Nordvelen liegt etwa 1.000 m westlich. 

In der Sonderbaufläche Ächerste Barge befinden sich keine Fließ- und Stillgewässer. Ein 
größerer Teich liegt östlich, ein kleiner nördlich am Ravensbach. Das Gebiet liegt in kei-
nem Überschwemmungsbereich, allerdings befinden sich drei der Teilflächen vollstän-
dig und eine weitere teilweise in der Schutzzone 3 des Trinkwasserschutzgebietes Nord-
velen. Etwa 500 m nordöstlich liegt die Schutzzone 2 und 500 m südlich der Sonderbau-
fläche befindet sich die Schutzzone 3 des Trinkwasserschutzgebietes Heiden-Lammers-
feld. 

Nördlich der Sonderbaufläche Waldvelen verläuft etwa 50 m entfernt der Bach 
„Schwarzer Bach“. Weitere Fließ- und Stillgewässer sind dort ebenso wie 
Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsbereiche nicht vorhanden. 

5.2.4 Klima und Luft 

Das Stadtgebiet Velen gehört – wie der größte Teil Nordrhein-Westfalens – dem nord-
westdeutschen Klimabereich an (MURL 1989). Es liegt damit in einem überwiegend ma-
ritim geprägten Bereich mit allgemein kühlen Sommern (mittleres Tagesmittel der Luft-
temperatur im Juli 17-18 °C) und milden Wintern (mittleres Tagesmittel der Lufttempera-
tur im Januar 1-2 °C). Sofern sich gelegentlich kontinentaler Einfluss mit längeren Phasen 
hohen Luftdrucks durchsetzt, kann es im Sommer bei schwachen östlichen bis südöstli-
chen Winden zu höheren Temperaturen und trockenem sommerlichem Wetter und im 
Winter zu Kälteperioden kommen. Die jährlichen Niederschlagshöhen liegen bei 750-
800 mm, von denen der Hauptanteil im Sommer fällt, wenn es durch stärkere Einstrah-
lung zu Schauern und Gewitterbildung kommt. 

Für die Windverhältnisse in den Plangebieten kann eine Verteilung angenommen wer-
den, die den regionalen Bedingungen entspricht, wie sie dem Klimaatlas NRW für die 
Klimastation im nahegelegenen Bocholt entnommen werden können (vgl. Abb. 6)2; 

 
2 https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte 
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demnach herrschen südwestliche, südliche und westliche Winde mit höheren Windge-
schwindigkeiten vor, während Winde aus den anderen Richtungen nur mit deutlich ge-
ringeren Anteilen und geringeren Geschwindigkeiten vorkommen. 

   
Abb. 6 Windrose Bocholt 1975 bis 2004 

5.2.5 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Hinsichtlich vorhandener Tierarten sind für das Planvorhaben in erster Linie die Vorkom-
men von Vögeln und Fledermäusen relevant, da verschiedene Arten beider Tiergrup-
pen gegenüber Windenergieanlagen ein erhöhtes Konfliktpotential aufweisen (Kollisi-
onsgefahr, Scheuchwirkungen, Lebensraumverluste) und andererseits als besonders 
und streng geschützte Arten dem besonderen Schutz des § 44 BNatSchG (Tötungsver-
bot, Störungsverbot, Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten) unterliegen. 

Nach § 6 WindBG ist für Planungen von WEA innerhalb von Windenergiegebieten nach 
§ 2 Nr. 1 WindBG und damit auch für die hier geplanten Sondergebiete eine arten-
schutzrechtliche Prüfung nicht durchzuführen, wenn für das Windenergiegebiet eine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wurde; weiterhin dürfen die Wind-
energiegebiete nicht in einem Natura-2000-Gebiet, einem Naturschutzgebiet oder ei-
nem Nationalpark liegen. Bei den hier geplanten Sondergebieten treffen diese Bedin-
gungen zu, so dass für zukünftig innerhalb dieser Flächen geplante WEA von der Be-
hörde eine modifizierte artenschutzrechtliche Prüfung nach § 6 WindBG durchzuführen 
ist. Kartierungen oder ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag sind nicht mehr notwen-
dig, können aber durch den Antragsteller freiwillig in das Genehmigungsverfahren ein-
gebracht werden. 

In der Vollzugsempfehlung zu § 6 WindBG heißt es dazu weiter (BMWK, BMUV 2023, S. 8): 

„Stattdessen teilt die Genehmigungsbehörde dem Antragsteller mit, ob und welche Da-
ten für die relevanten besonders geschützten Arten vorhanden sind. Auf dieser Grund-
lage und unter Inanspruchnahme öffentlich zugänglicher Daten prüft dieser, ob für die 
relevanten besonders geschützten Arten Daten vorhanden sind, aus denen sich das 
Erfordernis von Minderungsmaßnahmen ergibt. Die aus Sicht des Antragstellers geeig-
neten und verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen hat dieser in einem Maßnah-
menkonzept darzustellen und der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 

Diese Daten müssen eine ausreichende räumliche Genauigkeit aufweisen und dürfen 
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zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Genehmigungsantrag nicht älter als fünf 
Jahre sein. Dies gilt nicht für systematisch erhobene behördliche Datensätze, die fort-
laufend von den Behörden aktualisiert werden (wie beispielsweise die Einstufung von 
Gebieten als Schwerpunktvorkommen).“ 

Liegen keine Daten vor oder weisen die Daten keine ausreichende Qualität auf, können 
nur Maßnahmen zur Minderung des Kollisionsrisikos für Fledermäuse 
(§ 6 Abs. 1 Satz 4 WindBG) und Standard-Minderungsmaßnahmen wie Bau- und Ro-
dungszeitenbeschränkungen angeordnet werden (die Baufeldfreimachung außerhalb 
der Brutperiode von Vögeln und Fledermäusen bei Gehölzfällungen). Wenn darüber 
hinaus keine weiteren Minderungsmaßnahmen angeordnet werden können, hat der 
Betreiber eine Zahlung für Maßnahmen im Rahmen nationaler Artenhilfsprogramme 
nach § 45d Abs. 1 BNatSchG zu leisten (vgl. § 6 Abs. 1 S. 5-7 WindBG). 

Das (potentielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten wird nachfolgend auf der 
Grundlage ausgewerteter Daten und Unterlagen benannt. 

Alle vier Sonderbauflächen Windenergienutzung liegen außerhalb von FFH-, Vogel-
schutz- und Naturschutzgebieten (s. Abb. 7). 

Das Vogelschutzgebiet „Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge“ (DE-
4108-401) befindet sich etwa 1,4 km südlich der Sonderbaufläche Waldvelen. Dort sind 
unter anderem die WEA-empfindlichen Vogelarten Baumfalke (Brut / Fortpflanzung), 
Bekassine (Brut / Fortpflanzung), Großer Brachvogel (Brut / Fortpflanzung), Kiebitz (Brut / 
Fortpflanzung), Kranich (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Rotmilan (Brut / Fortpflanzung), 
Uferschnepfe (Brut / Fortpflanzung), Uhu (Brut / Fortpflanzung), Wachtelkönig (Brut / Fort-
pflanzung), Wespenbussard (Brut / Fortpflanzung) und Ziegenmelker (Brut / Fortpflan-
zung) sowie die Gänsearten Saat- und Blässgans (Durchzug)  zu finden. 

Das FFH-Gebiet „Schwarzes Venn“ (DE-4108-301) / NSG „Schwarzes Venn“ (BOR-037) 
liegt etwa 1,4 km südwestlich der Sonderbaufläche Waldvelen und stellt ein Brut- und 
Rastgebiet für die WEA-empfindlichen Arten Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, Ufer-
schnepfe und Wiesenpieper dar. 

Etwa 1,8 km südöstlich der Sonderbaufläche Waldvelen liegt das NSG „Heubachwie-
sen“ (BOR-032). Dort sind die WEA-empfindlichen Vogelarten Bekassine, Großer Brach-
vogel, Kiebitz, Kornweihe, Rohrweihe, Rotschenkel, Schwarzspecht, Uferschnepfe und 
Wachtelkönig zu finden. 

Das FFH-Gebiet „Fürstenkuhle im Weißen Venn“ (DE-4008-302) / NSG „Fürstenkuhle“ 
(BOR-019) befindet sich etwa 2,3 km nordöstlich der Sonderbaufläche Waldvelen und 
3 km südöstlich von Vossenbülten. Das Gebiet ist eine Brut- und Raststätte für Wat-, 
Sumpf-, Wasser-, Wiesen- und Weidevögel; dort sind die WEA-empfindlichen Arten 
Baumfalke und Bekassine zu finden. 

Das NSG „Feuchtwiesen östlich Gut Barnsfeld“ (BOR-062) liegt ca. 1,7 km nordnordwest-
lich der Sonderbaufläche Dorenfeld und ist Brut- und Rastgebiet für verschiedene Wat- 
und Wiesenvögel, jedoch werden für dieses Gebiet keine WEA-empfindlichen Arten 
aufgeführt. 
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Abb. 7 Schutzgebiete im Bereich der Sonderbauflächen 

Etwa 650 m südlich der Sonderbaufläche Dorenfeld befindet sich das NSG „Bocholter 
Aa Velen – Borken“ (BOR-064). Für dieses Gebiet sind keine WEA-empfindlichen Arten 
aufgeführt, jedoch stellt das Gebiet eine Brut- und Raststätte für Wat-, Sumpf-, Wasser-, 
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Wiesen- und Weidevögel dar. 

Das NSG „Lünsberg und Hombornquelle“ (BOR-015) liegt etwa 450 m westlich der Son-
derbaufläche Ächerste Barge. Für dieses Gebiet sind keine WEA-empfindlichen Arten 
aufgeführt. 

Das NSG „Hügelgräberfeld bei Ramsdorf“ (BOR-039) befindet sich etwa 170 m nördlich 
der Sonderbaufläche Ächerste Barge. Für dieses Gebiet sind keine WEA-empfindlichen 
Arten aufgeführt. 

Im vorliegenden Fall liegen aufgrund der parallel eingereichten Genehmigungsanträge 
für die innerhalb der Sonderbauflächen geplanten WEA ausreichende Erkenntnisse 
durch Kartierungen zum Vorkommen planungsrelevanter und insbesondere WEA-emp-
findlicher Arten in den Sonderbauflächen vor. Die Erkenntnisse zum Vorkommen pla-
nungsrelevanter Arten sind in den jeweiligen Artenschutzgutachten (vgl. Anhang 1 bis 
Anhang 4) umfassend beschrieben, so dass hier nur eine zusammenfassende Darstel-
lung erfolgt. 

Zusätzlich liegen jeweils für die Sonderbauflächen Informationen aus Datenabfragen 
bei Behörden (Untere Naturschutzbehörde des Kreises Borken sowie LANUV), bei der 
Biologischen Station Zwillbrock und im Atlas der Säugetiere Nordrhein-Westfalens (LWL) 
vor. 

Für die Sonderbaufläche Dorenfeld konnten während der Kartierungen die WEA-emp-
findlichen Brutvogelarten und Nahrungsgäste Großer Brachvogel, Kiebitz, Uhu und Wes-
penbussard erfasst werden, während gewässerabhängige Arten wie Gänse und offen-
landbrütende Arten wie Kiebitz und Feldlerche fehlen (s. Ing. Büro Landschaft & Wasser 
(2023a)). Die Datenabfrage beim LANUV und dem Atlas der Säugetiere Nordrhein-
Westfalens (LWL) ergab zudem ein Vorkommen der WEA-empfindlichen Fledermausar-
ten Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, 
Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus im 
Umkreis der Sonderbaufläche. Des Weiteren ist eine unbestimmte Bartfledermaus auf-
geführt. 

Für die Sonderbaufläche Vossenbülten wurden während der Brutvogelkartierung 2022 
die WEA-empfindlichen Vogelarten Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, 
Lachmöwe, Rohrweihe, Rotmilan und Wanderfalke festgestellt (Ingenieurbüro Oever-
mann 2023). Die Datenabfrage beim LANUV und dem Atlas der Säugetiere Nordrhein-
Westfalens (LWL) ergab ein Vorkommen der WEA-empfindlichen Fledermausarten, 
Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Mops-
fledermaus, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus und einer un-
bestimmten Bartfledermaus. 

Für die Sonderbaufläche Ächerste Barge konnten im Rahmen der Kartierungen Vorkom-
men der WEA-empfindlichen Arten Baumfalke, Kiebitz, Kranich, Rohrweihe, Ziegenmel-
ker (als Brut- und Rastvogel) innerhalb des Untersuchungsraumes festgestellt werden. 
Der bis vor wenigen Jahren ortsansässige Uhu konnte im Zuge der Kartierungen nicht 
erfasst werden. Weitere Vorkommen WEA-empfindlicher Arten sind für die Sonderbau-
fläche Ächerste Barge nicht bekannt (s. Ing. Büro Landschaft & Wasser (2023b)). Eine 
Kartierung der Fledermäuse fand nicht statt, die Datenauswertung des Atlas der Säu-
getiere Nordrhein-Westfalen ergab für das Plangebiet und sein Umfeld jedoch Hinweise 
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auf die WEA-empfindlichen Arten Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Mopsfle-
dermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus (LWL). 

Für die Sonderbaufläche Waldvelen wurden mit den durchgeführten Kartierungen ver-
schiedene WEA-empfindliche Brutvogelarten (Großer Brachvogel, Kiebitz, Kornweihe, 
Rohrweihe, Rotmilan, Uferschnepfe und Weißstorch) sowie Rastvogelarten (Blässgans 
und Kiebitz) erfasst. Eine Kartierung von Fledermäusen fand hier ebenfalls nicht statt, 
doch liegen Hinweise auf das Vorkommen WEA-empfindlicher Arten (Großer und Klei-
ner Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und 
Zwergfledermaus - s. Anhang 1 des Leitfadens „Umsetzung des Arten- und Habitatschut-
zes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfa-
len“ (Fassung vom 10.11.2017)3) vor (WWK 2023). 

Die Datenabfrage beim Kreis Borken ergab im Umkreis von 4.000 m um die Sonderbau-
flächen herum ein sich über das gesamte Untersuchungsgebiet erstreckendes Vorkom-
men des Kiebitzes, unter anderem unmittelbar anliegend und in den Sonderbauflächen 
Dorenfeld und Waldvelen. Zwischen der nördlichen und der westlichen Teilfläche der 
Sonderbaufläche Dorenfeld kann zudem ein Wespenbussard verortet werden, etwa 
300 m nordwestlich dieser Sonderbaufläche ein Uhu, ca. 2,7 km westlich ein Rotmilan 
und etwa 1,6 km nordwestlich ein Großer Brachvogel. Etwa 3,3 km nördlich der Sonder-
baufläche Vossenbülten sind einige Vorkommen von Lach- und Silbermöwen zu ver-
zeichnen, etwa 1,7 km nordnordwestlich ein Weißstorch und etwa 1,3 km östlich dieser 
Sonderbaufläche ein Baumfalke. Im Schwarzen Venn südlich der Sonderbaufläche 
Waldvelen sind ebenfalls der Große Brachvogel sowie der Weißstorch und der Kranich 
zu finden. Dort liegen auch Vorkommen von Bläss-, Saat- und Weißwangengans. 

Die Datenabfrage bei der Biologischen Station Zwillbrock liefert die Ergebnisse von Brut-
vogelkartierungen im NSG „Schwarzes Venn“ (BOR-037) sowie dem ebenfalls dort lie-
genden FFH-Gebiet „Schwarzes Venn“ (DE-4108-301) und dem Vogelschutzgebiet 
„Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge“ (DE-4108-401) aus den Jah-
ren 2018 bis 2022. Diese Kartierungen weisen Vorkommen der WEA-empfindlichen Brut-
vogelarten Großer Brachvogel, Kiebitz, Rohrweihe, Rotmilan und Uferschnepfe nach. 

5.2.6 Landschaft 

Das Landschaftsbild im Bereich der Sonderbaufläche Dorenfeld ist geprägt durch eine 
Landschaft mit größeren Waldflächen sowie Acker- und Grünlandflächen, die durch 
Hecken / Wallhecken, Baumreihen und Feldgehölze gegliedert sind. Im weiteren Um-
feld sind auch einzelne Wohngebäude gelegen. 

Die Landschaft im Umfeld der Sonderbaufläche Vossenbülten wird durch ein Mosaik 
aus kleinflächigen Waldflächen sowie Acker- und Grünlandflächen geprägt. Eine Vor-
belastung stellen die beiden bereits vorhandenen WEA (450 m und 900 m Entfernung) 
in der nördlich gelegenen Konzentrationszone für Windenergie dar. Westlich der Son-
derbaufläche sind mehrere Wohngebäude gelegen. 

Das Landschaftsbild der Sonderbaufläche Ächerste Barge ist überwiegend von Wald-
flächen geprägt, in denen sich die Teilflächen befinden. Angrenzend sind zudem Grün-
land- und Ackerflächen zu finden. Südlich verläuft die Bundesstraße 67 und westlich die 

 
3 im Folgenden kurz als „Leitfaden NRW“ bezeichnet 
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Kreisstraße 55, welche eine Vorbelastung darstellen. 

Das Landschaftsbild im Bereich der Sonderbaufläche Waldvelen ist geprägt durch eine 
Landschaft aus Acker- und Grünlandflächen, die durch Hecken / Wallhecken, Baum-
reihen, kleine Waldflächen und Feldgehölze gegliedert sind. Im weiteren Umfeld sind 
auch einzelne Wohngebäude gelegen. Vorbelastungen ergeben sich durch die bei-
den bereits vorhandenen WEA etwa 280 m nördlich sowie durch die westlich entlang-
führende Bundesautobahn 31. 

Der Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege des Münsterlandes zum 
Regionalplan Münsterland gliedert das Münsterland flächendeckend auf Basis der na-
türlichen Gegebenheiten sowie der aktuellen Nutzungsstrukturen in Landschaftsräume 
(LANUV NRW 2012). 

Die Sonderbauflächen Dorenfeld und Vossenbülten liegen innerhalb des Landschafts-
raums „Geest zwischen Stadtlohn, Weseke und Coesfeld“ (LR-IIIa-042) (s. Abb. 8). Die 
Sonderbaufläche Waldvelen liegt nur teilweise in diesem Landschaftsraum, der östliche 
Bereich hingegen befindet sich in dem Landschaftsraum „Weißes Venn, Meerfelder 
Bruch“ (LR-IIIa-044). Die Sonderbaufläche Ächerste Barge befindet sich in dem Land-
schaftsraum „Borken-Rekener Hügelland“ (LR-IIIa-069). Zwischen den Sonderbauflä-
chen Dorenfeld und Ächerste Barge liegt zudem der Landschaftsraum „Borken-Velener 
Aatal“ (LR-IIIa-043). 

Tab. 2 Landschaftsräume im Bereich der Sonderbauflächen 
Code Name Kurzbeschreibung 
LR-IIIa-042 Geest zwischen Velen, 

Weseke und Coesfeld 
Ackergeprägte Kulturlandschaft, weite Teile gut strukturiert 

LR-IIIa-043 Borken-Velener Aatal Ackergeprägte Kulturlandschaft mit anthropogen geprägten 
Fließgewässern 

LR-IIIa-044 Weißes Venn, Meer-
felder Busch 

Offene Kulturlandschaft, feuchte Niederungen, intensiv acker-
baulich genutzte Flächen, z. T. extensiv genutzte Parkland-
schaft 

LR-IIIa-069 Borken-Rekener-Hügel-
land 

Offene Kulturlandschaft, hoher Waldanteil 

Die Landschaftsräume wurden anhand landschaftsprägender Merkmale im Rahmen 
des og. Fachbeitrages weiter in Landschaftsbildeinheiten (LBE) differenziert (s. Abb. 8). 

Die Sonderbauflächen Dorenfeld und Vossenbülten und der westliche Teil der Sonder-
baufläche Waldvelen befinden sich im Bereich einer Landschaftsbildeinheit, die dem 
Typ „Wald-Offenland-Mosaik“ zugeordnet wird (LBE-IIIa-042-O). Der östliche Teil der Son-
derbaufläche Waldvelen wird dem Typ „Grünland-Acker-Mosaik“ (LBE-IIIa-044-G) zuge-
ordnet. Die Sonderbaufläche Ächerste Barge liegt innerhalb einer Landschaftsbildein-
heit des Typs „Wald“ (LBE-IIIa-069-W). 
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Abb. 8 Landschaftsräume und Landschaftsbildeinheiten im Umfeld der Sonderbauflä-

chen Windenergienutzung 
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Diese Landschaftsbildeinheiten sind mit den Kriterien „Eigenart“, „Vielfalt“ und „Schön-
heit“ bewertet worden, aus den jeweiligen Wertpunkten ergibt sich der Gesamtwert 
jeder Landschaftsbildeinheit mit den möglichen Bewertungsstufen „sehr gering / ge-
ring“, „mittel“, „hoch“ und „sehr hoch“. Bei einer erreichten Bewertung von „hoch“ wird 
eine Landschaftsbildeinheit als LBE besonderer Bedeutung angesprochen, bei einer er-
reichten Bewertung von „sehr hoch“ als LBE herausragender Bedeutung. Ortslagen 
oder Siedlungen mit einer Größe von überwiegend mehr als 5 km² sind nicht bewertet. 
Die Landschaftsbildeinheiten im Bereich der Sonderbauflächen Dorenfeld, Vossenbül-
ten und Ächerste Barge sind mit „mittel“ bewertet. Die westlichen Teilflächen der Son-
derbaufläche Waldvelen werden ebenfalls als „mittel“ bewertet, die östlichen Flächen 
als „sehr hoch“ (s. Abb. 8). 

5.2.7 Mensch und menschliche Gesundheit 

Die Sonderbauflächen Windenergienutzung liegen im Wohnumfeld verschiedener 
Wohngebäude im Außenbereich von Velen sowie der Nachbarkommunen Gescher, 
Reken und Heiden. 

Die nächstgelegenen Wohngebäude befinden sich in rund 320 m Entfernung zu den 
Sonderbauflächen. Die nächstgelegenen geschlossenen Wohnbauflächen von Velen 
und angrenzenden Kommunen liegen in Entfernungen von mehr als 900 m zu den Son-
derbauflächen. 

Östlich und westlich der Sonderbaufläche Dorenfeld befinden sich Biomasseanlagen. 
Nördlich der Sonderbaufläche Vossenbülten ist eine Konzentrationszone für Windener-
gie mit zwei Anlagenstandorten vorhanden; auch im Umfeld der Sonderbaufläche 
Waldvelen sind zwei Anlagen gelegen, während der Windpark mit 8 Anlagen östlich 
von Ächerste Barge etwa 1,3 km entfernt ist. Im Umfeld der Sonderbauflächen stellen 
die Bundesautobahn 31 und die Landesstraßen 581, 608 und 829 mit ihren Verlärmungs-
bändern Vorbelastungen dar. 

Die Nutzung der Räume im Umfeld der Sonderbauflächen für naturbezogene Erholungs-
zwecke (Wandern, Radfahren, Reiten) erfolgt auf dem vorhandenen Straßen- und We-
genetz; z. T. verlaufen hier auch gekennzeichnete Wander- und Radwanderwege wie 
die überregionalen Hauptwanderwege X4, X9 und X10, regionale Hauptwanderwege 
sowie Routen des Radverkehrsnetzes NRW wie die Flusslandschaft-Aa-Route, die Natur-
park-Hohe-Mark-Route und die 100-Schlösser-Route. Zudem befinden sich im Umfeld 
der Sonderbauflächen Abschnitte der Münsterland-Reitroute (vgl. Abb. 9 und Abb. 10). 



 

25 

 
Abb. 9 Erholungsnutzung im Umfeld der Sonderbauflächen Windenergienutzung 

Dorenfeld und Vossenbülten 
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Abb. 10 Erholungsnutzung im Umfeld der Sonderbauflächen Windenergienutzung 

Ächerste Barge und Waldvelen 
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5.2.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Im Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Regionalplan Münsterland Regierungsbezirk 
Münster (LWL 2013) ist die Kulturlandschaft in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, 
Warendorf und der Stadt Münster dargestellt und erläutert. Die Kulturlandschaftsberei-
che im Umfeld der Sonderbauflächen können Abb. 11 entnommen werden. 

Die Sonderbauflächen Dorenfeld, Vossenbülten und Waldvelen sowie die nordwestli-
che Teilfläche der Sonderbaufläche Ächerste Barge befinden sich innerhalb von Kultur-
landschaftsbereichen der Landschaftskultur, Waldvelen und Ächerste Barge liegen zu-
dem in Kulturlandschaftsbereichen der Archäologie. 330 m nördlich der Sonderbauflä-
che Ächerste Barge befindet sich ein Grabhügelfeld der Bronze- und Eisenzeit als raum-
wirksames und kulturlandschaftsprägendes Objekt der Archäologie. 

Keine Sonderbaufläche liegt im Umfeld von raumwirksamen und kulturlandschaftsprä-
genden Objekten der Archäologie oder der Denkmalpflege und innerhalb einer Fläche 
mit potenziell bedeutsamen Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte. 

Innerhalb der Sonderbauflächen bzw. in ihrem direkten Umfeld sind keine Bau- oder 
Bodendenkmäler gelegen. 

Als sonstiges Sachgut im Bereich der Sonderbaufläche Dorenfeld sind die südlich vor-
beilaufende 10 KV-Mittelspannungsleitung und die nördlich das Gebiet durchquerende 
unterirdische Produktleitung zu nennen. Die Sonderbaufläche Vossenbülten wird in der 
nördlichen Teilfläche von einer 30 KV-Elektrofreileitung und in der südlichen Teilfläche 
von einer Richtfunkstrecke überquert. Die Sonderbaufläche Ächerste Barge wird von 
einer unterirdischen Gasleitung von Nordwesten nach Südosten durchquert. An der 
Sonderbaufläche Waldvelen läuft westlich eine 30 KV-Elektrofreileitung vorbei und eine 
Richtfunkstrecke durchquert das Gebiet von Norden nach Süden. 

5.2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umweltmedien sind in Tab. 3 darge-
stellt. 
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Abb. 11 Kulturlandschaftsbereiche im Umfeld der Sonderbauflächen 
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Tab. 3 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Schutzgut / Schutzfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
Fläche 
Landnutzung / Nutzungsintensität 
Erholungsfunktion 
Biotopfunktion 
Produktionsfunktion 
Regelungsfunktion 
Lebensraumfunktion 
Biotopentwicklungspotenzial 
Wasserhaushalt 
Regional- und Geländeklima 
Landschaftsbild 

Fläche als Standortfaktor für Boden, Pflanzen, Tiere und 
Menschen 
Betroffenheit von Mensch, Pflanzen, Tieren, Klima, Boden, 
Wasser und Landschaft bei Nutzungsumwandlung, Versiege-
lung und Zerschneidung von Fläche 
Landnutzung als Faktor für Klima und Klimawandel 
Fläche als Standortfaktor für eine klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsfunktion 
Abnahme der Naturnähe mit Nutzungsintensität auf der Flä-
che 
Abhängigkeit von Wasserhaushalt / Wasserbelastung / 
Grundwasserschutz, Versickerung, Grundwasserneubildung, 
Retention von Fläche 

Boden 
Lebensraumfunktion 

Abhängigkeit der ökologischen Bodeneigenschaften von 
wasserhaushaltlichen, vegetationskundlichen und klimati-
schen Verhältnissen 

Speicher und Reglerfunktion Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaus-
halt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, Grund-
wasserschutz, Grundwasserdynamik) 
Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportmedium 
(z. B. Wirkungspfade Boden – Pflanze, Boden – Wasser) 

Grundwasser 
Grundwasserdargebotsfunktion 

Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den hydro-
geologischen Verhältnissen und der Grundwasserneubil-
dung 

 Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von Klima, Boden 
und Vegetation 

Grundwasserschutzfunktion Grundwasserdynamik und ihre Bedeutung für den Wasser-
haushalt von Oberflächengewässern 

Funktion im Landschaftswasser-
haushalt 

Grundwasser als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf 
den Wirkpfad Grundwasser – Mensch 

Luft  
lufthygienische Belastungsräume 

Lufthygienische Situation für den Menschen (Staubentwick-
lung, Schadstoffe) 

lufthygienische Ausgleichsräume Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische 
Ausgleichsfunktion (Staubfilter) 
Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von 
geländeklimatischen Besonderheiten (lokale Windsysteme, 
Frischluftschneisen, städtebauliche Problemlagen) 
Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wir-
kungspfade Luft – Pflanze/Tier, Luft – Mensch 

Klima 
Regionalklima 

Geländeklima in seiner klimaphysiologischen Bedeutung für 
den Menschen 

Geländeklima Geländeklima (Bestandsklima) als Standortfaktor für Vegeta-
tion 

Klimatische Ausgleichsräume Abhängigkeit des Geländeklimas und der klimatischen Aus-
gleichsfunktion (Kaltluftabfluss u. a.) von Relief, Vegeta-
tion/Nutzung 

Tiere 
Lebensraumfunktion 

Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abioti-
schen Lebensraumausstattung (Vegetation, Biotopstruktur, 
Biotopvernetzung, Lebensraumgröße, Boden, Geländeklima, 
Bestandsklima, Wasserhaushalt 

Pflanzen  
Biotopfunktion 

Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standort-
eigenschaften (Bodenform, Geländeklima, Grundwasserflur-
abstand, Oberflächengewässer) 

Landschaft 
Landschaftsbild 

Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschafts-
faktoren Vegetation/Nutzung und städtebaulichen Struktu-
ren 
Erholungsfunktion und Identifikationsfunktion für den Men-
schen 
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5.2.10 Status-quo-Prognose 

Ohne die Darstellung der Sonderbauflächen Windenergienutzung bleibt auf absehbare 
Zeit die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung des Raumes in jeder Sonderbaufläche 
erhalten und wird dort jeweils das Landschaftsbild bestimmen. 

Weitere Fachplanungen sind für die Areale der Sonderbauflächen nicht bekannt. 

5.3 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Die Darstellung der neuen Sonderbauflächen im FNP bereitet die künftige Nutzung der 
Flächen durch Windenergienutzung mit Windenergieanlagen der modernen Größen-
ordnungen vor. 

Die durch die konkret geplanten Anlagen mit ihren Standorten, Typen, Nabenhöhen 
und Rotordurchmessern und den damit verbundenen Schallimmissionen, Schattenwür-
fen sowie durch die Flächenansprüche für Zufahrten, Kranstellflächen etc. hervorgeru-
fenen Wirkungen auf die Schutzgüter werden in den Fachgutachten zu den jeweiligen 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren detailliert beschrieben. 

Im Folgenden werden die Umweltauswirkungen von WEA daher nur dem Grunde nach 
und zusammenfassend behandelt. 

5.3.1 Fläche 

Nach § 14 (1) BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigen können, Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 
des Gesetzes. 

Auf das Schutzgut Fläche wirken sich innerhalb der Sonderbauflächen neu errichtete 
Windenergieanlagen in Form einer Flächeninanspruchnahme durch die Anlagenfun-
damente, Zuwegungen und Kranstellflächen aus, die langzeitig (bis zum späteren voll-
ständigen Rückbau der Anlagen) oder vorübergehend (während der Bauphase) ge-
geben ist; es handelt sich mithin um bau- und anlagenbedingte Wirkungen. Hieraus re-
sultieren vollständige (Betonfundamente) oder teilweise (Schotterflächen) Versiegelun-
gen und damit Nutzungsänderungen sowie Zerschneidungen von Ackerflächen sowie 
ggf. von Lebensräumen. 

Durch flächensparende Bauweisen und die kleinstmögliche Errichtung der benötigten 
Infrastruktur-Flächen kann die Flächeninanspruchnahme insgesamt minimiert werden. 

Eine nähere Auseinandersetzung mit den Folgen des „Flächenverbrauchs“ für die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts erfolgt in Kap. 5.3.2 Boden und 
Kap. 5.3.5 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt. 

5.3.2 Boden 

Innerhalb der Sonderbauflächen neu errichtete Windenergieanlagen führen anlage-, 
bau- und betriebsbedingt zu Wirkungen auf die vorhandenen Böden, die von den kon-
kreten Anlagentypen und -größen abhängen. 

Hierzu gehören die Überbauung mit den Fundamenten für die Windenergieanlagen, 
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das Aufbringen einer Schotterdecke für die Zufahrten, Kranaufstellflächen und Maschi-
nenbauplätze sowie Eingriffe im Verlauf der Kabeltrassen für die Anbindung an das 
Stromnetz. Verunreinigungen durch Betriebsstoffe sind bei extremen Störfällen der Wind-
energieanlagen denkbar (vgl. Ausführungen in Kap. 5.3.3). 

Aufgrund der üblichen Flächenansätze für Fundamente, Kranstell- und Montageflä-
chen werden Flächengrößen von bis zu 4.000 m² je WEA angenommen (Anmerkung: 
Die Länge der Zufahrten hängt mit davon ab, wie weit entfernt von vorhandenen Stra-
ßen und Wirtschaftswegen die Windenergieanlagen errichtet werden). Die konkreten 
Flächeninanspruchnahmen für innerhalb der Sonderbauflächen geplante WEA sind in 
den Unterlagen für die Genehmigungsanträge ausführlich dargestellt. 

Insgesamt sind die bau- und anlagebedingten Bodenveränderungen mit Beeinträchti-
gungen auf die Standort-, Puffer- und Filterfunktionen der Böden als dauerhafte und 
erhebliche Wirkungen einzustufen. Diesen stehen durch den späteren Rückbau der Fun-
damente, Zuwegungen und Schotterflächen am Ende der Betriebsdauer der geplan-
ten Anlagen zwar Entsiegelungen entgegen, dennoch sind diese Eingriffe ausgleichs-
pflichtig. 

5.3.3 Wasser 

In Bezug auf innerhalb der Sonderbauflächen gelegene Gewässer (Gräben), ist in den 
Genehmigungsverfahren zu den konkreten Anlagenstandorten zu klären, inwieweit sie 
betroffen sein werden. 

Nachteilige Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen auf Oberflächengewässer 
und Grundwasser können bei evtl. Störfällen auftreten. Austretende wassergefähr-
dende Stoffe (z. B. Öle ggf. vorhandener Hauptgetriebe, Öle der Azimutgetriebe zur 
Windnachführung der Gondel, Öle der Pitchgetriebe zur Blattverstellung, Hydrauliköle 
der Bremsanlagen, Spezialfette der Wälzlager, Trafoöle) werden mit verschiedenen 
Schutzvorrichtungen (Auffangwannen, Verkleidungen, Betonbodenwanne) zurückge-
halten. Die in den Genehmigungsverfahren einzureichenden Antragsunterlagen ent-
halten Angaben zu Art und Menge der enthaltenen Stoffe sowie zu den Schutzvorrich-
tungen des zu errichtenden Anlagentyps. 

Da die Anlagen außerhalb der Schutzzonen I und II von Wasserschutzgebieten liegen 
und damit größere Abstände von Trinkwasserbrunnen einhalten, können wassergefähr-
dende Stoffe, die bei größeren Unfällen an den Windenergieanlagen trotz der vorhan-
denen Schutzvorrichtungen in Boden und Grundwasser geraten, vor Erreichen der Trink-
wasserbrunnen im Boden gefiltert oder abgebaut werden. 

Das Grundwasser wird durch aufgestellte Windenergieanlagen nur in geringem Maße 
durch Flächenversiegelungen beeinträchtigt (Anlagenfundamente). Davon abgese-
hen kann der Niederschlag auch künftig versickern, so dass es nicht zu einer Erhöhung 
des Oberflächenabflusses kommt. Die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die 
Grundwasserneubildungsrate sind damit als gering einzustufen. 

Insgesamt sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen von Wind-
energieanlagen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten. 
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5.3.4 Klima und Luft 

Durch die Rotorendrehung wird ein Teil der Energie des Windes adsorbiert und damit 
die Windgeschwindigkeit im Nachlaufbereich der Windenergieanlagen reduziert. Als 
Konsequenz entstehen in diesem Bereich auch stärkere Luftverwirbelungen. Die Reich-
weite dieser Nachlaufströmung ist von der Größe der Anlagen abhängig und nach we-
nigen Hundert Metern auf eine unbedeutende Stärke abgesunken. Allerdings ist damit 
der betroffene Bereich verschwindend gering im Verhältnis zu den bewegten Luftmas-
sen, sodass keine nennenswerten kleinklimatischen Veränderungen zu erwarten sind. 

Für die anderen Klimaelemente (Strahlung, Sonnenscheindauer, Lufttemperatur, Luft-
feuchte, Niederschlag, Bewölkung) sind mit Aufstellung und Betrieb von Windenergie-
anlagen keine nachteiligen Auswirkungen verbunden. 

Insgesamt sind damit keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen von Wind-
energieanlagen auf das Schutzgut Klima / Luft zu erwarten. 

5.3.5 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Es findet eine Inanspruchnahme von Vegetationsstrukturen durch Fundamente, Kran-
stell- und Montageflächen sowie Zufahrten für neu zu errichtende Windenergieanlagen 
in den Sonderbauflächen statt. Die Detailplanung wird zeigen, inwiefern ggf. Gehölze 
für die Errichtung der Anlagen, Zuwegungen oder die Kabeltrassen beseitigt werden 
müssen. Die genaue Inanspruchnahme ist in jedem Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

Die Inanspruchnahme ist teilweise auf die Bauzeit beschränkt, teilweise umfasst sie die 
Dauer des Anlagenbetriebs bis zu einem späteren Rückbau der Anlagen. Wie in 
Kap. 5.3.2 bereits angeführt, können für die Inanspruchnahme Flächengrößen von bis 
zu 4.000 m² je Windenergieanlage angenommen werden. Durch den Rückbau der Fun-
damente, Zuwegungen und Schotterflächen am Ende der Betriebsdauer der geplan-
ten Anlagen wird auf den betroffenen Flächen eine künftige Wiederentwicklung von 
Vegetationsbeständen ermöglicht. 

Eine Betroffenheit von Tieren durch Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen 
ergibt sich nach den bisher vorliegenden Erfahrungen an Windparks in erster Linie für 
Vögel und Fledermäuse; dabei lassen sich inzwischen v. a. für Vögel artspezifische Emp-
findlichkeiten gegenüber Anlagen der modernen Größenordnungen benennen und 
nach dem Auftreten der Tiere als Brut-, Rast- und Zugvögel differenzieren (Gefahr des 
Vogelschlags durch Kollision, Verlust von Brut- und Rastplätzen). Auswirkungen von WEA 
auf Vögel sind inzwischen durch zahlreiche wissenschaftliche Studien an bestehenden 
Windparks untersucht und durch Veröffentlichungen bekannt gemacht (LANGGE-
MACH, DÜRR 2023). 

In ähnlicher Weise gibt es Erkenntnisse über die unterschiedliche Betroffenheit der Fle-
dermäuse (Kollisionsgefahren, Verlust von Quartieren und Jagdräumen) je nach Art, im 
Jagdflug oder im Frühjahrs- und Herbstzug (RODRIGUES u. a. 2016). 

Auf den Kenntnisstand zum Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen im Umfeld der 
Sonderbauflächen ist in Kap. 5.2.5 hingewiesen. Wie dort bereits ausgeführt, ist gem. 
§ 6 Abs. 1 WindBG für innerhalb der hier geplanten Sondergebiete beantragte WEA 
von der Genehmigungsbehörde eine modifizierte artenschutzrechtliche Prüfung durch-
zuführen. 
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Liegen – wie hier – geeignete Daten vor, prüft die Genehmigungsbehörde nach 
§ 6 Abs. 1 S. 3 WindBG, ob zur Gewährleistung der Anforderungen des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG Minderungsmaßnahmen anzuordnen sind. Die Genehmigungs-
behörde ordnet Minderungsmaßnahmen an, wenn auf Grundlage der vorhandenen 
Daten ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten ist. 
Die Genehmigungsbehörde prüft, welche Minderungsmaßnahmen geeignet und ver-
hältnismäßig sind. Soweit solche Minderungsmaßnahmen nicht verfügbar sind, ist eine 
Zahlung für Maßnahmen im Rahmen nationaler Artenhilfsprogramme nach 
§ 45d Abs. 1 BNatSchG zu leisten (BMWK, BMUV 2023, S. 11). 

Die Prüfung des Tötungs- und Verletzungsverbots bei kollisionsgefährdeten Brutvögeln 
der 15 Arten in Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG erfolgt gem. 
§ 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG entsprechend der Abstände zwischen geplantem WEA-
Standort und Brutvorkommen und damit der Lage der WEA im Nahbereich bzw. im zent-
ralen oder erweiterten Prüfbereich. Mögliche Vermeidungsmaßnahmen sind in An-
lage 1 Abschnitt 2 zu § 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG aufgelistet: 

· kleinräumige Standortwahl 

· Antikollisionssystem 

· Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

· Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten 

· Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich 

· phänologisch bedingte Abschaltung 

Diese Schutzmaßnahmen sind auch im Nahbereich anzuordnen (vgl. BMWK, 
BMUV 2023, S. 12). 

Die Prüfung des Störungs- und Beschädigungsverbots durch bau-, anlage- oder be-
triebsbedingte Wirkungen erfolgt gemäß § 44 BNatSchG. Da es hierzu keine bundes-
weite Normierung durch das BNatSchG gibt, ist der Leitfaden NRW heranzuziehen; dies 
gilt sowohl hinsichtlich der in diesem aufgelisteten betroffenen Arten (Anhang 1) als 
auch in Bezug auf die möglichen Vermeidungsmaßnahmen (Anhang 5, z. B. Aufwer-
tung und Optimierung durch entsprechende lebensraumgestaltende Maßnahmen im 
räumlichen Zusammenhang als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Fall des 
Verlustes von Brut- oder Rasthabitaten durch Meideeffekte oder Störungen sowie Bau-
zeitenbeschränkungen zur Vermeidung der artenschutzrechtlich unzulässigen Zerstö-
rung einer konkreten Fortpflanzungsstätte brütender Vögel und das Töten etwa von 
Jungvögeln im Nest durch Bauarbeiten zur Anlagenerrichtung4). 

Die aus Sicht des Antragstellers geeigneten und verhältnismäßigen Minderungsmaß-
nahmen hat dieser in einem Maßnahmenkonzept darzustellen und der Genehmigungs-
behörde vorzulegen. Sind geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen verfügbar, hat 
die zuständige Behörde als gebundene Entscheidung Minderungsmaßnahmen anzu-
ordnen. Sind geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen nicht verfügbar, 

 
4 Hierzu führt die Vollzugsempfehlung zu § 6 WindBG aus, dass zur Vermeidung baubedingter Auswir-

kungen in der Errichtungsphase als Minderungsmaßnahme in Einzelfall insbesondere die Anordnung 
einer ökologischen Baubegleitung anstatt einer Bauzeitenbeschränkung in Betracht kommt, „da 
dies dem Beschleunigungszweck der EU-NotfallVO dient“ (BMWK, BMUV 2023, S. 12). 
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hat der Betreiber eine Zahlung für Maßnahmen im Rahmen nationaler Artenhilfspro-
gramme nach § 45d Abs. 1 BNatSchG zu leisten (§ 6 Abs. 1 S. 5 bis 7 WindBG, vgl. 
BMWK, BMUV 2023, S. 9). 

Geeignete Minderungsmaßnahmen zum Schutz von Fledermäusen hat die Behörde im-
mer anzuordnen, also auch dann, wenn keine Daten über ihr Vorkommen vorhanden 
sind, insbesondere in Form einer Abregelung der Windenergieanlage (für den Umfang 
der Abschaltung ist auf den Leitfaden NRW zu verweisen). 

Den grundsätzlich möglichen Wirkungen eines Anlagenbetriebes in den geplanten Son-
dergebieten auf Vögel und Fledermäuse kann – wie aufgezeigt – durch entsprechende 
Nebenbestimmungen im Rahmen der Anlagengenehmigungen also begegnet wer-
den. Insgesamt zeigen die aktuell vorhandenen Kenntnisse zum Vorkommen WEA-emp-
findlicher Arten auf, dass Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für alle ge-
planten Sondergebiete Windenergienutzung zu erwarten sind. 

Für die Planungen in der Sonderbaufläche Dorenfeld zeigt das Artenschutzgutachten 
(s. Ing. Büro Landschaft & Wasser (2023, S. 59)) für das Genehmigungsverfahren der dort 
geplanten WEA auf, dass Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen für den Betrieb der 
WEA (Brutzeitabschaltungen, Antikollisionssysteme) aus gutachtlicher Sicht nicht erfor-
derlich, jedoch eine Schaffung unattraktiver Mastfußbereiche und eine Baufeldräu-
mung außerhalb der Brutzeit (und damit nur im Zeitraum vom 31. Juli bis zum 01. März 
des Folgejahres) vorzusehen seien. 

Für die Planungen in der Sonderbaufläche Ächerste Barge zeigt das Artenschutzgut-
achten (s. Ing. Büro Landschaft & Wasser (2023, S. 54)) für das Genehmigungsverfahren 
der dort geplanten WEA auf, dass Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen für den 
Betrieb der WEA aus gutachtlicher Sicht nicht erforderlich seien. Auch in Bezug auf den 
Kiebitz seien aufgrund seiner Entfernung der Brut- und Rastplätze „keine Beeinträchti-
gungen zu erwarten“, weshalb keine artspezifischen vermeidungsmaßnahmen erfor-
derlich seien. In Bezug auf den Ziegenmelker lägen aus gutachterlicher Sicht jedoch 
Prognoseunsicherheiten vor. Hier wird nahegelegt, „2024, spätestens jedoch bei Festle-
gung der geplanten WEA-Standorte gezielte Nachtkartierungen der Reviere des Zie-
genmelkers“ vorzunehmen sowie ein „Vermeidungs- und Ausgleichskonto mit festge-
legtem Bauzeitenablauf“ zu erstellen. 

Für die Sonderbaufläche Waldvelen kommt das Gutachten für die ASP II (WWK 2023) zu 
dem Ergebnis, dass folgende Vermeidungsmaßnahmen aus gutachterlicher Sicht erfor-
derlich sind: Bauzeitenbeschränkung von Mitte März bis Ende August zum Schutz von 
Wiesenvögeln sowie ggf. eine ökologische Baubegleitung; Rodungszeitbeschränkung 
vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zum Schutz Gehölz brütender Arten; Höhlenkon-
trolle bei zu fällenden Bäumen zum Schutz von Fledermäusen; vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen auf insgesamt 3 ha durch die Entwicklung und Pflege von Feuchtgrünland 
mit Blänken und Senken auf einer bisher ackerbaulich genutzten Fläche im Nahbereich 
des NSG „Schwarzes Venn“, welche im LBP konkretisiert dargestellt und beschrieben 
wird; eine unattraktive Gestaltung des Mastfußes im Umkreis von 150 m zur Vermeidung 
von Kollisionen von Fledermäusen und Vögeln; Abschaltung der geplanten WEA zwi-
schen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Zeitraum zwischen dem 01. April und 
dem 31. Oktober in Nächten mit geringer Windgeschwindigkeit und Temperaturen über 
10 °C zum Schutz von Fledermäusen gemäß Leitfaden NRW. 
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FFH-Verträglichkeit 

Nach den Vorgaben der Europäischen Union5 muss auf Ebene der Flächennutzungs-
plandarstellung geprüft werden, ob die Erhaltungsziele von NATURA-2000-Gebieten 
durch den Plan gegebenenfalls beeinträchtigt werden. 

Nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie6 gilt in FFH- und Vogelschutzgebieten das Verschlech-
terungsverbot der natürlichen Lebensräume sowie der Habitate der Arten. Das Bun-
desnaturschutzgesetz setzt diese Richtlinie in nationales Recht um. Gemäß 
§ 34 (1) S. 1 BNatSchG und § 48d (1) LG NRW sind daher Projekte vor ihrer Zulassung 
oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen oder dem Schutz-
zweck eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. eines europäischen Vo-
gelschutzgebietes zu überprüfen. Dies betrifft auch Vorhaben, die außerhalb eines FFH- 
oder EU-Vogelschutzgebietes liegen, wenn sie negative Auswirkungen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck der maßgeblichen Bestandteile des Gebietes erwar-
ten lassen. Dabei müssen auch das Zusammenwirken bzw. die Kumulationswirkung 
mehrerer Pläne oder Projekte sowie mögliche funktionale Austauschbeziehungen zwi-
schen Gebieten, Gebietsteilen und außerhalb des Schutzgebietsnetzes liegenden 
Landschaftsräumen beachtet werden. 

Nach Kap. 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift Habitatschutz vom 06.06.2016 ergeben sich 
die Maßstäbe für die Verträglichkeit eines Projektes aus den besonderen Erhaltungszie-
len und dem Schutzzweck für das jeweilige Natura-2000-Gebiet. 

Für das Erhaltungsziel oder den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile eines Natura-
2000-Gebietes sind 

1. für Vogelschutzgebiete die signifikant vorkommenden Vogelarten des Anhangs I 
und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 
Anmerkung: Nach dem Leitfaden NRW sind nur die WEA-empfindlichen Vogelarten 
für die FFH-VP eines Vogelschutzgebietes prüfrelevant. 

2. für FFH-Gebiete die signifikant vorkommenden FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I 
FFH-RL (incl. Ihrer charakteristischen Arten) sowie von FFH-Arten des Anhangs II FFH-
RL 
Anmerkung: Der Anhang II der FFH-RL listet keine WEA-empfindlichen Arten auf. 
Nach Leitfaden NRW kommen daher nur die charakteristischen Arten der FFH-LRT als 
Prüfgegenstand für eine FFH-Verträglichkeitsprüfung in Betracht. 

Daraus ergibt sich, dass für FFH-Gebiete die Vogelarten – mit Ausnahme der für die LRT 
genannten charakteristischen Arten (Bosch & Partner GmbH; FÖA Landschaftsplanung 
GmbH 2016) – und für die Vogelschutzgebiete die FFH-Lebensraumtypen nicht maß-
geblicher Bestandteil der Erhaltungsziele und Schutzzwecke und demnach für das ent-
sprechende Gebiet nicht prüfrelevant sind. 

Die vier Sondergebiete Windenergienutzung liegen nicht innerhalb von Natura-2000-
Gebieten, somit ist eine direkte Beeinträchtigung der Lebensraumtypen durch Flächen-
inanspruchnahme ausgeschlossen. 

 
5 Europäische Kommission, Brüssel 28.09.2021 
6 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
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Für die FFH-Gebiete kann es demnach nur zu einer Beeinträchtigung der charakteristi-
schen Arten kommen. Gem. Leitfaden NRW sind hier nur die charakteristischen Arten zu 
prüfen, die als WEA-empfindlich eingestuft sind. 

Das FFH-Gebiet „Schwarzes Venn“ (DE-4108-301) ist ein Brut- und Rastgebiet für die WEA-
empfindlichen Arten Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, Uferschnepfe und Wiesen-
pieper und liegt etwa 1,4 km südwestlich der Sonderbaufläche Waldvelen; von den an-
deren Plangebieten ist es deutlich weiter entfernt. Von den genannten Vogelarten ist 
nur die Bekassine eine charakteristische Art des dort vorkommenden FFH-Lebens-
raumtyps 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore. Der Untersuchungsradius dieser 
Art nach Leitfaden NRW beträgt 500 m, so dass auf Grund des Abstandes von 1,4 km 
eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. 

Das FFH-Gebiet „Fürstenkuhle im Weißen Venn“ (DE-4008-302) befindet sich etwa 2,3 km 
nordöstlich der Sonderbaufläche Waldvelen und 3 km südöstlich von Vossenbülten, von 
den anderen Plangebieten ist es deutlich weiter entfernt. Das Gebiet ist eine Brut- und 
Raststätte für Wat-, Sumpf-, Wasser-, Wiesen- und Weidevögel; dort sind die WEA-emp-
findlichen Arten Baumfalke und Bekassine zu finden. Von diesen ist nur die Bekassine 
eine charakteristische Art der dort vorkommenden FFH-Lebensraumtypen 3160 Dystro-
phe Seen und Teiche, 4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tet-
ralix, 7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore sowie 7150 Torfmoor-
Schlenken (Rhynchosporion). Der Untersuchungsradius dieser Art nach Leitfaden NRW 
beträgt 500 m, so dass auf Grund der og. Abstände zwischen Sonderbauflächen und 
FFH-Gebiet eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke beider FFH-Ge-
biete durch die geplanten Sondergebiete Windenergienutzung kann damit ausge-
schlossen werden. Die FFH-Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete ist 
gegeben. 

Das Vogelschutzgebiet „Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge“ (DE-
4108-401) befindet sich etwa 1,4 km südlich der Sonderbaufläche Waldvelen, von den 
anderen Plangebieten ist es deutlich weiter entfernt. Dort sind unter anderem die WEA-
empfindlichen Vogelarten Baumfalke (Brut / Fortpflanzung), Bekassine (Brut / Fortpflan-
zung), Großer Brachvogel (Brut / Fortpflanzung), Kiebitz (Brut / Fortpflanzung), Kranich 
(Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Rotmilan (Brut / Fortpflanzung), Uferschnepfe (Brut / 
Fortpflanzung), Uhu (Brut / Fortpflanzung), Wachtelkönig (Brut / Fortpflanzung), Wespen-
bussard (Brut / Fortpflanzung) und Ziegenmelker (Brut / Fortpflanzung) sowie die Gänse-
arten Saat- und Blässgans (Durchzug) zu finden. 

Für die meisten dieser Arten sind die Untersuchungsradien nach Leitfaden NRW deutlich 
geringer als die 1,4 km Abstand zwischen dem VSG und dem Plangebiet Waldvelen, so 
dass eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Lediglich für den Rotmilan mit sei-
nem Untersuchungsradius nach Leitfaden NRW von 1.500 m ergibt sich eine Überschnei-
dung von 100 m. Für diese Art kann jedoch darauf verwiesen werden, dass – wie das für 
das Genehmigungsverfahren der dort geplanten WEA erarbeitete artenschutzrechtli-
che Gutachten (WWK 2023) aufgezeigt hat – keine essentiellen Nahrungshabitate und 
häufig genutzten Flugrouten der Art im Umfeld des Plangebietes Waldvelen vorkom-
men. Es besteht damit kein begründeter Verdacht, dass durch diese Sonderbaufläche 
Teillebensräume des Rotmilans außerhalb des Vogelschutzgebietes entwertet werden 
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oder dass es durch die dort geplanten WEA zu einem erhöhten Tötungsrisiko für im Vo-
gelschutzgebiet brütende Rotmilane kommt. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Rot-
milans als maßgeblicher Bestandteil des VSG durch die geplanten WEA kann ausge-
schlossen werden. 

Auswirkungen durch WEA in der Sonderbaufläche Waldvelen auf die Erhaltungsziele 
und Schutzzwecke des Vogelschutzgebietes „Heubachniederung, Lavesumer Bruch 
und Borkenberge“ sind damit insgesamt nicht zu erwarten. Die FFH-Verträglichkeit mit 
seinen Erhaltungszielen ist gegeben. 

5.3.6 Landschaft 

In der Landschaft bewirken Windenergieanlagen der aktuellen Größenordnungen mit 
ihren Gesamthöhen sowie auf Grund ihres Bewegungsmomentes in ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft Veränderungen der Proportionen des Landschaftsbildes und darüber 
hinaus eine bedeutende Fernwirkung. Sie verwandeln damit das Erscheinungsbild der 
historisch gewachsenen Kulturlandschaft nachhaltig. 

Als Maßnahmen der Vermeidung / Verminderung der Wirkungen künftiger Windener-
gieanlagen kommen z. B. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen in Betracht, die 
ggf. als Nebenbestimmungen in den Anlagengenehmigungen festgesetzt werden kön-
nen: 
· die unterirdische Führung neu zu verlegender Leitungen 

· der Ausschluss einer über das luftverkehrsrechtlich vorgeschriebene Maß hinausge-
henden Beleuchtung der Windenergieanlagen  

· bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 

· die Einschränkung zugelassener Werbeaufschriften 

· der Ausschluss von Einfriedungen der Windenergieanlagen 

Trotz dieser Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen ist mit den künftigen Windener-
gieanlagen ein erheblicher landschaftsästhetischer Eingriff verbunden. Der Blick auf 
künftige Windenergieanlagen wird ggf. durch vorhandene vertikale Elemente wie Be-
bauungen und Bewaldung ganz oder teilweise unterbunden und damit das Ausmaß 
der Fernwirkung bestimmt. 

Die sichtverstellende Wirkung dieser Vertikalstrukturen richtet sich zum einen nach ihrer 
Länge, Höhe und Breite sowie ggf. vorhandenen Bestandslücken. Zum anderen beein-
flusst die Anlagenhöhe die Möglichkeit, die Windenergieanlagen über Sichthindernisse 
hinweg wahrzunehmen, da ein Betrachter in einer gewissen Entfernung von Gehölzen 
die Rotorblätter der Windenergieanlagen wieder auftauchen sieht. Mit zunehmender 
Höhe sind die Anlagen als technische Elemente in der Landschaft daher verstärkt sicht-
bar. 

Die Ermittlung der konkreten Eingriffe wird im jeweiligen Genehmigungsverfahren im 
landschaftspflegerischen Begleitplan vorgenommen. 

Dabei wird berücksichtigt, dass eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neu-
gestaltung der Landschaft in dem Sinne, dass ein unvoreingenommener Landschafts-
betrachter die WEA nach Neugestaltung der Landschaft nicht als Fremdkörper erken-
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nen kann, bei den Höhen moderner WEA nicht möglich ist. Der Eingriff in das Land-
schaftsbild ist somit nicht ausgleich- oder ersetzbar. Demnach hat der Verursacher für 
diesen Eingriff gem. § 15 (6) Satz 1 BNatSchG Ersatzgeld zu leisten. Der Windenergie-Er-
lass vom 08.05.2018 regelt in Kap. 8.2.2.1 die Vorgehensweise zur Berechnung des Er-
satzgeldes. 

5.3.7 Mensch und menschliche Gesundheit 

Mit Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen sind für die benachbarten Anwoh-
ner Schall- und Schattenschlagimmissionen, Lichteffekte und optische Wirkungen durch 
die Anlagen an sich verbunden. 

In den Genehmigungsverfahren für die künftigen Windenergieanlagen in den vier Son-
derbauflächen werden mit Schallimmissions- und Schattenschlagprognosen die an den 
umliegenden Wohnhäusern auftretenden Immissionen jeweils bestimmt und die erteil-
ten Genehmigungen mit Auflagen zum Schutz der Anwohner versehen. Einerseits kann 
für einzelne Anlagen nachts (22.00-06.00 Uhr) ein schalloptimierter Betrieb vorgegeben 
werden, sofern anders das Einhalten des nächtlichen Richtwertes nach TA Lärm bei den 
umgebenden Wohngebäuden nicht garantiert werden kann7. Andererseits betrifft dies 
Festsetzungen zum Einsatz von Schattenschlagbegrenzern8. 

Mit Blick auf die optischen Wirkungen von Windenergieanlagen als technische Bau-
werke ist auch auf den Aspekt der optisch bedrängenden Wirkung zu verweisen, die 
v. a. von der Anlagengröße in Verbindung mit dem Abstand zwischen Windenergiean-
lagen und Wohngebäuden abhängt. 

Für neue Anlagenstandorte ist nach dem vom OVG NRW entwickelten Ansatz9 stets eine 
Prüfung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, um das Vorhaben auf 
eine evtl. Rücksichtslosigkeit gegenüber den benachbarten Anwohnern zu prüfen. Da-
bei finden Kriterien wie Nabenhöhe und Rotordurchmesser der Anlage, der Abstand 
zwischen Windenergieanlagen und Wohnhaus, der Blickwinkel vom Wohnhaus auf die 

 
7 Im Rahmen der Prüfung, ob schädliche Umweltauswirkungen in Form von erheblichen Belästigun-

gen durch Geräuschimmissionen zu befürchten sind, ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm vom 26.08.1998, geändert 2017, zu berücksichtigen. Anwohner im Umfeld von WEA 
haben damit ein Recht darauf, dass vor ihren Fassaden die dort genannten Richtwerte eingehalten 
werden. 

8 Der von Turm und rotierenden Flügeln einer WEA ausgehende Schatten ist rechtlich als „ähnliche 
Umwelteinwirkung“ im Sinne des § 3 Abs. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz anzusehen. Entspre-
chend den vom Arbeitskreis Lichtimmissionen des Länderausschusses für Immissionsschutz erarbei-
teten Hinweisen zur bundesweiten Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Wind-
energieanlagen, insbesondere des Schattenwurfs, gilt eine Belästigung durch zu erwartenden 
Schattenwurf dann als zumutbar, wenn die maximal mögliche Einwirkdauer am jeweiligen Immissi-
onsort, ggf. unter kumulativer Berücksichtigung aller Beiträge mehrerer einwirkender WEA, nicht 
mehr als 30 Stunden/Jahr, entsprechend einer Begrenzung der „realen“, d. h. im langjährigen Mittel 
für hiesige Standorte zu erwartenden Einwirkungsdauer auf maximal 8 Stunden/Jahr, und darüber 
hinaus nicht mehr als 30 Minuten/Tag beträgt. 
Bei einer Überschreitung der genannten Immissionsrichtwerte muss von einer erheblichen Belästi-
gungswirkung ausgegangen werden, so dass eine Immissionsminderung durchgeführt werden 
muss, die die überprüfbare Einhaltung der Immissionsrichtwerte zum Ziel hat. Wird eine Abschaltau-
tomatik eingesetzt, die meteorologische Parameter berücksichtigt (z. B. Intensität des Sonnenlich-
tes), ist auf die tatsächliche Beschattungsdauer von 8 Stunden pro Jahr zu begrenzen. 

9 Urteil vom 09.08.2006 Az. 8 A 3726/05, bestätigt durch Beschluss des BVerwG vom 11.12.2006 
Az. 4 B 72.06, Beschluss des OVG NRW vom 29.08.2006 Az. 8 B 1360/06, Beschluss des OVG NRS vom 
20.07.2017 Az. 8 B 396/17, Beschluss des OVG NRW vom 20.07.2017 (Az. 8 B 396/17) 
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Anlagen, die Lage von Wohnräumen innerhalb des Hauses, die topographische Situa-
tion, eine evtl. Vorbelastung, vorhandene oder herstellbare Abschirmungen zwischen 
Anlagen und Wohnhaus sowie die Hauptwindrichtung und damit die überwiegende 
Stellung des Rotors in Bezug auf das Wohnhaus Beachtung. 

Gemäß § 249 (10) BauGB steht der öffentliche Belang einer optisch bedrängenden Wir-
kung einem Vorhaben nach § 35 (1) Nr. 5 BauGB, das der Erforschung, Entwicklung 
oder Nutzung der Windenergie dient, in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand 
von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zu einer zulässigen baulichen 
Nutzung zu Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der Windenergieanlage 
entspricht. Höhe in diesem Sinne ist die Nabenhöhe zuzüglich Radius des Rotors. 

Näheres zu Schall- und Schattenimmissionen sowie möglichen optisch bedrängenden 
Wirkungen regeln die entsprechenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass für benachbarte Anwohner 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen resultieren werden. 

Für die Erholungssuchenden, die als Spaziergänger und Radfahrer auf den og. Wander- 
und Radwanderwegen im Umfeld der Sonderbauflächen vorübergehend den opti-
schen und akustischen Wirkungen von WEA ausgesetzt sind, werden diese mit Blick auf 
die räumlich begrenzte Wirksamkeit und die zeitliche Begrenzung der Wirkdauer als un-
erheblich eingeschätzt. 

Im Sinne einer Störfallbetrachtung ist schließlich noch die Möglichkeit eines Eisabwurfes 
in die Betrachtung einzustellen: 

Bei entsprechenden Wetterlagen kann es an den Rotorblättern von Windenergieanla-
gen zu Eisbildung kommen. Durch die Drehung der Rotoren können Eisbrocken fortge-
schleudert werden und eine Gefährdung für Mensch und Tier darstellen. 

Funktionssichere technische Einrichtungen zur Gefahrenabwehr (Abschaltautomatik, 
Vibrationsmesser) gehören heute zu den technischen Standards der modernen Wind-
energieanlagen. Ihre Funktionsfähigkeit für zu errichtende WEA ist durch die ggf. als 
Bauvorlage einzureichende gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen ge-
mäß Anlage 2.7/12 Ziffer 3.3 der Liste der Technischen Baubestimmungen nachzuwei-
sen (vgl. Nr. 5.2.3.5 des Windenergie-Erlasses). 

Während die vorgenannten Ausführungen sich mit den anlage- und betriebsbedingten 
Wirkungen künftiger Windenergieanlagen beschäftigen, müssen abschließend noch 
mögliche baubedingte Wirkungen betrachtet werden. Diese treten mit Beginn der 
Baustelleneinrichtung über die notwendige Verbreiterung von Wirtschaftswegen als Zu-
fahrtsstraßen, die Anlage der Schotterflächen für die Zufahrten, Kranaufstellflächen und 
Maschinenbauplätze, die Errichtung der Anlagenfundamente bis hin zum Aufstellen der 
Anlagen auf und sind für Anwohner, Erholungssuchende und wirtschaftende Landwirte 
mit Lärm, Staubentwicklung, Erschütterungen und ggf. einer eingeschränkten Nutzbar-
keit der Straßen und Wirtschaftswege verbunden. In ihrer konkreten Ausprägung lassen 
sich diese Wirkungen derzeit nicht vorhersagen, sie können jedoch durch Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen minimiert werden, zu denen technische und organisa-
torische Mittel zählen (z. B. Verwendung geräuscharmer Baumaschinen, Baustellenor-
ganisation, zügige Bauabwicklung). 
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5.3.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Nach der Publikation „Kulturgüter in der Planung – Handreichung zur Berücksichtigung 
des kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen“ (UVP-Gesellschaft e. V. 2014) sind hinsicht-
lich der Empfindlichkeit und Auswirkungen von Planvorhaben die Belange der Kulturgü-
ter auf die substantielle Betroffenheit (direkte Flächeninanspruchnahme, Veränderung 
der physikalischen, biologischen, chemischen oder klimatischen Bedingungen am 
Standort eines Kulturgutes, Grundwasserveränderungen oder Erschütterungen mit Aus-
wirkungen etwa auf die Standfestigkeit von Gebäuden), die sensorielle Betroffenheit 
(Veränderungen der räumlichen Wirkung der Kulturgüter hinsichtlich Sichtachsen, Blick-
beziehungen und Maßstäblichkeit) und die funktionale Betroffenheit (Einschränkung 
oder Verhinderung von Gebäudenutzungen, Verhinderung der Zugänglichkeit und da-
mit der wissenschaftlichen Erforschung) zu bewerten. 

Im Umfeld der Sonderbauflächen befinden sich keine Baudenkmäler; eine substantielle 
Betroffenheit durch künftig errichtete WEA kann daher nicht resultieren. 

Wenn bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler entdeckt werden, ist dies gem. § 16 des 
nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes unverzüglich der Stadt Velen und dem 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe anzuzeigen und die Entdeckungsstätte bis zum 
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die 
Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet. Mit dieser Vorgabe ist sichergestellt, dass mögliche in der Bauphase 
von Windenergieanlagen entdeckte Funde in den Sonderbauflächen sachgerecht be-
trachtet werden können. Eine funktionale Betroffenheit im Sinne einer Verhinderung der 
wissenschaftlichen Erforschung ist daher nicht zu erwarten. 

Die Sonderbauflächen Dorenfeld, Vossenbülten und Waldvelen sowie die nordwestli-
che Teilfläche der Sonderbaufläche Ächerste Barge liegen nach dem Kulturlandschaft-
lichen Fachbeitrag zum Regionalplan Münsterland innerhalb von Kulturlandschaftsbe-
reichen der Landschaftskultur, die Sonderbauflächen Waldvelen und Ächerste Barge 
zudem in Kulturlandschaftsbereichen der Archäologie. 330 m nördlich der Sonderbau-
fläche Ächerste Barge befindet sich ein raumwirksames und kulturlandschaftsprägen-
des Objekt der Archäologie (Grabhügelfeld der Bronze- und Eisenzeit), welches jedoch 
von der Sonderbaufläche durch den dazwischen liegenden Wald abgeschirmt wird. 

Keine Sonderbaufläche liegt im Umfeld von raumwirksamen und kulturlandschaftsprä-
genden Objekten der Archäologie oder der Denkmalpflege und innerhalb einer Fläche 
mit potenziell bedeutsamen Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte. Eine senso-
rielle Betroffenheit bestimmter Kulturgüter wird durch WEA in den geplanten Sonderbau-
flächen damit ebenfalls nicht hervorgerufen. 

Die sonstigen vorhandenen Sachgüter wie Elektrofreileitungen, Gas- und Produktleitun-
gen sowie Richtfunkstrecken werden in den Genehmigungsverfahren der in den Son-
derbauflächen geplanten WEA beachtet. 

Insgesamt sind durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen in den 
Sonderbauflächen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter zu erwarten. 
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5.3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Auswirkungen auf besondere Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umwelt-
medien sind nicht erkennbar. 

5.3.10 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswir-
kungen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkun-
gen der geplanten WEA sind in den vorangehenden Kapiteln dem Grunde nach ange-
sprochen und werden in den jeweiligen Genehmigungsverfahren für das jeweilige Pro-
jekt konkret hergeleitet und beschrieben. 

Wie in Kap. 5.3.5 und Kap. 5.3.6 näher ausgeführt, sind zur Ermittlung der Eingriffe in Na-
turhaushalt und Landschaftsbild, die mit Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in-
nerhalb der Sonderbauflächen verbunden sein werden, Fachgutachten in den jeweili-
gen Genehmigungsverfahren zu erarbeiten. Daran schließen die Ermittlung erforderli-
cher Kompensationsmaßnahmen und ihre Durchführung an. 

Diese Maßnahmen sind ausführlich in den Antragsunterlagen zu den jeweils geplanten 
WEA für die jeweiligen Sonderbauflächen eingehend beschrieben. 

Der Umweltbericht zur FNP-Änderung stellt daher keine detaillierte Ermittlung und Bilan-
zierung des Kompensationsbedarfes zum Ausgleich und Ersatz nicht vermeidbarer Be-
einträchtigungen (Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG) dar. Folglich werden im FNP 
auch keine Darstellungen über „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) vorgenom-
men. 

5.3.11 Umweltwirkungen geprüfter Planungsalternativen 

Die geplanten Sonderbauflächen gehen auf die Planungen örtlicher Betreiber zurück, 
auf den Flächen dieser Gebiete WEA aufzustellen und zu betreiben. Somit kommen 
keine anderen Planungsmöglichkeiten in Betracht. 

5.3.12 Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einem Verzicht auf die Darstellung der Sonderbauflächen Windenergienutzung 
bleibt es im Velener Stadtgebiet bei der räumlichen Beschränkung der Aufstellungs-
möglichkeiten von nach § 35 (1) Nr. 5 BauGB geplanten WEA im Außenbereich der 
Stadt Velen auf die drei Konzentrationszonen für die Windenergie, die im Flächennut-
zungsplan der Stadt Velen dargestellt sind. 

5.4 Zusätzliche Angaben 
Nach § 4c BauGB haben die Städte und Gemeinden die erheblichen Umweltauswir-
kungen zu überwachen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne auftreten, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Dabei darf sich 
die Kommune auf die bei Fachbehörden vorhandene Kompetenz stützen und die In-
formationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB nutzen. 
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Hinsichtlich der mit den in den Sonderbauflächen Windenergienutzung errichteten 
Windenergieanlagen verbundenen Immissionswirkungen (Schall, Schatten einschl. Ge-
nehmigungsauflagen zur Einhaltung zugehöriger Richtwerte) und der Funktionsfähigkeit 
erforderlicher Einrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf, zum Schutz vor dem Austreten 
wassergefährdender Betriebsmittel (z. B. Getriebeöl, Hydrauliköl, Trafoöl und Spezial-
fette) sowie der Tages- und Nachtkennzeichnung bzw. der bedarfsgerechten Nacht-
kennzeichnung zum Schutz des Luftverkehrs erwartet die Stadt Velen, dass die Geneh-
migungsbehörde die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Umweltauswirkungen 
überwacht und die Stadt Velen ggf. über nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt in-
formiert (§ 4 Abs. 3 BauGB). 

5.5 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Mit der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Velen werden für die Berei-
che Dorenfeld, Vossenbülten, Ächerste Barge und Waldvelen vier Sonderbauflächen 
Windenergienutzung dargestellt, welche die im Flächennutzungsplan enthaltenen drei 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung ergänzen. Die isolierte Positivauswei-
sung bezieht sich damit nur auf die beplanten Flächen und entfaltet keine darüber hin-
ausgehende Rechtswirkung, insbesondere keine außergebietliche Ausschlusswirkung 
nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Es handelt sich von daher nicht um die Aus-
weisung von „Konzentrationszonen“, weil die Planung keine Konzentrationswirkung ent-
faltet. Durch die Darstellung der zusätzlichen Sonderbauflächen Windenergienutzung 
werden der Windenergienutzung nur weitere Flächen zur Verfügung gestellt, indem sie 
an diesen Stellen die sich aus dem geltenden Flächennutzungsplan ergebende Aus-
schlusswirkung überlagern. 

Der Umweltbericht zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes stellt die möglichen 
Auswirkungen künftiger Windenergieanlagen innerhalb der Sonderbauflächen auf die 
Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt, Landschaft, Menschen und menschliche Gesundheit sowie kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter dem Grunde nach dar. 

Warendorf, 21.11.2023,  
im Auftrag der Stadt Velen 

  
WWK Weil · Winterkamp · Knopp 
Partnerschaft für Umweltplanung 



 

43 

QUELLENVERZEICHNIS 

Allgemeines 
Bosch & Partner GmbH; FÖA Landschaftsplanung GmbH: Berücksichtigung charakteris-

tischer Arten der FFH-Lebensraumtypen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung, Leitfa-
den für die Umsetzung der FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG in 
Nordrhein-Westfalen, Schlussbericht (19.12.2016). Herne, Trier 2016 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV): Vollzugs-
empfehlung zu § 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz. 19. Juli 2023 

Europäische Kommission: Bekanntmachung der Kommission – Prüfung von Plänen und 
Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete – Methodik Leitlinien zu Artikel 6 Ab-
sätze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Brüssel 28.09.2021 

Geologischer Dienst NRW: Die Karte der schutzwürdigen Böden von NRW 1 : 50.000 – 
Bodenschutzfachbeitrag für die räumliche Planung – 3. Auflage 2018 

LANGGEMACH, Torsten; DÜRR, Tobias: Informationen über Einflüsse der Windenergienut-
zung auf Vögel. - Stand 09. August 2023. Nennhausen 

MURL – Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hrsg.): Klima-Atlas von Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf 1989 

RODRIGUES, Luisa; BACH, Lothar; DUBOURG-SAVAGE, M.-J.; KARAPANDZA, B.; KOVAC, 
D.; KERVYN, T.; DEKKER, J.; KEPEL, A.; BACH, Petra; COLLINS, J.; HARBUSCH, C.; 
PARK, K.; MICEWSKI, B.; MINDERMAN, J.: Leitfaden für die Berücksichtigung von 
Fledermäusen bei Windenergieprojekten. Überarbeitung 2014. (EUROBATS Publi-
cation Series No. 6, deutsche Ausgabe) Bonn 2016 

Materialien zum Untersuchungsgebiet 
Bezirksregierung Münster: Regionalplan Münsterland. Bekanntmachung 27.06.2014 

Kreis Borken: Geodatenatlas, https://geodatenatlas.kreis-borken.de/ 

Ing. Büro Landschaft & Wasser (2023a): Artenschutzfachbeitrag Brut- und Gastvögel 
(AFB Stufe II) nach § 44 BNatSchG zu Errichtung und Betrieb von bis zu 5 Windkraft-
anlagen (WEA) im Bereich der Potentialfläche Velen-Dorenfeld, Kreis Borken. Salz-
kotten – Verlar 2023 

Ing. Büro Landschaft & Wasser (2023b): Artenschutzfachbeitrag Brut- und Gastvögel 
(AFB Stufe II) nach § 44 BNatSchG zu Errichtung und Betrieb von bis zu 8 Windkraft-
anlagen (WEA) im Bereich der WEA-Potentialflächen „Die Berge“ (Nr. 1-3) zwi-
schen Ramsdorf und Heiden, Kreis Borken. Salzkotten – Verlar 2023 

Ingenieurbüro Oevermann – Freier Landschaftsarchitekt AKN: Abschlussbericht zur Brut-
vogelkartierung. Februar bis Juli 2022. WEG Velen Vossenbülten (Kreis Borken). Alf-
hausen 2023 

LANUV NRW - Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-



 

44 

len: Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungs-
region Münsterland (Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Müns-
ter). Recklinghausen, Oktober 2012. 

LANUV NRW – Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW: Land-
schaftsinformationssammlung NRW (@LINFOS). WMS-URL: 
http://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?, zuletzt abgerufen am 02.11.2023 

LANUV NRW - Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-
len: Infosysteme und Datenbanken: https://www.la-
nuv.nrw.de/natur/schutzgebiete/ 

LANUV NRW - Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-
len: Landschaftsbild NRW. https://www.fachbeitrag-
naturschutz.nrw.de/fachbeitrag/de/fachinfo/landschaftsbild, zuletzt abgerufen 
am 03.11.2023 

LWL – Landschaftsverband Westfahlen-Lippe (Hrsg.): AG Säugetierkunde NRW — On-
line-Atlas der Säugetiere Nordrhein-Westfalens. http://www.saeugeratlas-
nrw.lwl.org/startseite, zuletzt abgerufen am 07.11.2023 

LWL – Landschaftsverband Westfahlen-Lippe (Hrsg.) (2013): Kulturlandschaftlicher Fach-
beitrag zum Regionalplan Münsterland. Regierungsbezirk Münster. Kreis Borken, 
Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Warendorf, Stadt Münster. Münster 2013 

MUNV NRW – Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.): Radverkehrsnetz NRW.  
https://radservice.radroutenplaner.nrw.de/rrp/nrwrvn/cgi?lang=DE, zuletzt abge-
rufen am 02.22.2023 

Münsterland e. V.: Verein zur Förderung des Münsterlandes. Münsterland-Reitroute. 
https://www.muensterland.com/tourismus/themen/reiten-
muensterland/reitrouten-muensterland/muensterland-reitroute/, zuletzt abgeru-
fen am 02.11.2023 

Stadt Velen: Flächennutzungsplan. Maßstab 1:10.000. Stand: 17.06.2020 

WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partnerschaft für Umweltplanung: Gutach-
ten zur artenschutzrechtlichen Prüfung für die Errichtung von Windenergieanlagen 
in Velen-Waldvelen. 05.06.2023 

Karten 
Geologische Karte 1 : 100.000: http://www.wms.nrw.de/gd/GK100? 

Bodenkarte 1 : 50.000: http://www.wms.nrw.de/gd/bk050? 

Karte der schutzwürdigen Böden 1 : 50.000: http://www.wms.nrw.de/gd/bk050? 

Touristik- und Freizeitinformationssystem NRW (TFIS NRW): WMS-URL: 
https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_tfis?, abgerufen am 30.10.2023 

Münsterland-Reitroute Abschnitt Hohe Mark - 1 : 35.000 (hrsg. v. Kreis Borken / Kreis Reck-
linghausen in Zusammenarbeit mit Münsterland e. V.), ohne Jahr 



 

45 

Radwanderkarte 1 : 50.000 Kreis Borken (hrsg. v. BVA – BikeMedia GmbH, Bielefeld), 2021 
(12. Aufl.) 

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) Amtsblatt 
Nr. L 206 vom 22.07.1992, S. 7, zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Ra-
tes vom 13.05.2013 (ABl. L 158 vom 10.06.2013, S. 193), berichtigt (ABl. L 95 vom 
29.03.2014, S. 70) 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen. Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 24.04.2020 (Bundesanzeiger 
vom 30.04.2020 B4) 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (Bundes-
gesetzblatt I S. 3.634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.07.2023 (Bundesge-
setzblatt I Nr. 221) 

Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 
2014) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2014 (Bundesgesetzblatt I 
S. 1.066), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2023 (Bundesgesetzblatt I 
Nr. 202, S. 19) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-
ten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.03.1998 (Bundesgesetzblatt I S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25.02.2021 (Bundesgesetzblatt I S. S. 306, 308) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (Bundes-
gesetzblatt I S. 1.274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2023 (Bundesge-
setzblatt I Nr. 202, S. 22) 

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswald-
gesetz – BWaldG) vom 02.05.1975 (Bundesgesetzblatt I S. 1.037), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10.08.2021 (Bundesgesetzblatt I S. 3.436, 3.479) 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (Bundesgesetzblatt I S. 2.585), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 03.07.2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 176, S. 7) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (Bundesgesetz-
blatt I, S. 2.542), zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.12.2022 (Bundesge-
setzblatt I S. 2.240) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (Bundesgesetz-
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blatt I S. 3.786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (Bundesgesetz-
blatt I Nr. 176, S. 6) 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen) – 4. BImSchV in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.05.2017 (Bundesgesetzblatt I S. 1.440), geändert durch Verord-
nung vom 12.01.2021 (Bundesgesetzblatt I S. 69) 

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18.08.2021 (Gemeinsames Minis-
terialblatt Nr. 48-54 S. 1.050-1.192) 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26.08.1998 (Gemeinsames 
Ministerialblatt Nr. 26 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
01.06.2017 (Bundesanzeiger Amtlicher Teil vom 08.06.2017 B5) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (Bundesgesetzblatt I, S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (Bundesgesetzblatt I, S. 1.802, 1.807) 

Forstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz – LFoG) in der Fassung 
vom 24.04.1980 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 
S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.03.2022 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 360), berichtigt am 29.04.2022 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 731) 

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15.11.2016 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen, S. 933), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.02.2022 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 139) 

Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbodenschutzge-
setz – LBodSchG) vom 09.05.2000 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen, S. 439), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.09.2016 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 790) 

Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.05.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen, S. 430), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2021 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 904) 

Nordrhein-Westfälisches Denkmalschutzgesetz (Denkmalschutzgesetz – DSchG NRW) 
vom 13.04.2022 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 
S. 662) 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen, S. 1.028), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
01.02.2022 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 
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S. 122) 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der Fas-
sung vom 08.07.2016 (G) (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen, S. 559), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2021 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 1.470) 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) vom 12.01.2017 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen S. 207) ber. am 01.02.2017 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 258), geän-
dert 12.07.2019 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 
S. 442), berichtigt am 04.02.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen, S. 112) 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in 
der Fassung vom 21.07.2018 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen, S. 411), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.09.2021 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 1.086) 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 490) 

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NW, S. 516), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW, S. 741) 

„Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für 
die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass).“ Gem. RdErl. des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (Az. VI.A-3 – 77-30 Wind-
energieerlass), des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz (Az. VII.2-2 – 2017/01 Windenergieerlass) und des Ministeriums für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (Az. 
611 – 901.3/202) vom 08.05.2018 

Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Habitatschutz (VV-Ha-
bitatschutz) – Rd.Erl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz NRW v. 06.06.2016, - III 4 - 616.06.01.18 – 

„Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorha-
ben“. Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Ener-
gie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010 

Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmi-
gung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ – Fassung: 10. November 
2017. (Hrsg. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV) und Landesamt für Natur, Umwelt und 
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Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV)) 

LAI – Länderausschuss für Immissionsschutz: Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der 
optischen Immissionen von Windkraftanlagen – Aktualisierung 2019 (WKA-Schat-
tenwurfhinweise). Stand 23.01.2020 


